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Die in dieser Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI) enthaltenen 
technischen Lösungen schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösun-
gen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben 
können.
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In Produktionsstätten sind Künstler/
Artisten und produktionstechnisches
Personal (z. B. Ingenieure, Techniker,
Kameraleute, Handwerker, Produk-
tions- und Aufnahmeleiter) tätig. Diese
Berufsgenossenschaftliche Information
(BGI) wendet sich an diesen Perso-
nenkreis und weist auf die beson-
deren sicherheitstechnischen Maß-
nahmen bei Produktionen hin.

Bei allen Produktionen einschließlich
Herstellung, Instandhaltung, Ände-
rung, Auf- und Abbau von Szenen-
bauten (Dekoration) sowie szenen-,
studio- und produktionstechnischen
Einrichtungen sind die in dieser BGI
enthaltenen sicherheitstechnischen
Maßnahmen zu beachten.

Diese BGI findet Anwendung auf
öffentlich-rechtliche und privat-
rechtliche Produktionsstätten für 
Fernsehen, Hörfunk und Film.

Produktionsstätten können z. B. sein:
Studios, Theater, Mehrzweckhallen,
Kirchen und Schulen, Varietés und
Kabaretts, Bars und Diskotheken. 
Hierzu zählen auch Aufnahme- und
Szenenflächen bei Außenaufnahmen.

Zu den Produktionsstätten gehören
z. B. auch: Arbeitsgalerien, Beleuch-
tungsebenen und -brücken, technische
und dekorative Szenenbauten, büh-
nentechnische Einrichtungen wie Ver-
senkungen und Hubpodien, Galerien,
Zugeinrichtungen für Vorhänge, Hori-
zonte, Dekorationen und Ähnliches,
Werkstätten und Lager sowie Zu- und
Abgänge.

Anwendungsbereich11

orbemerkungVV
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2.1 Leitung und Aufsicht

Produktionen müssen von fachlich 
geeigneten Personen geleitet werden.
Leiter kann nur der Unternehmer selbst
oder eine von ihm besonders beauf-
tragte Person sein, die auch Maßnah-
men zur Arbeitssicherheit anordnen
kann.

Geeignete Personen sind 
unter anderem:

■ Leiter von Produktionsbetrieben/
-bereichen, Produktionsleiter,

■ Produktions-lngenieure,

■ Aufnahmeleiter,

■ Studiomeister und 
Studiobeleuchtungsmeister,

■ Theatermeister und 
Theaterbeleuchtungsmeister,

■ Werkstättenleiter.

Dieser Personenkreis ist verpflichtet, 
die Weisungsbefugnisse wahrzu-
nehmen, z. B. bei der 

■ Überwachung auf Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften, durch 
Aufsicht und Kontrolle,

■ Organisation des Brandschutzes,

■ Erteilung von Anweisungen bei 
Gefahrsituationen,

■ Unterweisung der Mitarbeiter und 
Mitwirkenden.

Werden Produktionen in Ver-
sammlungsstätten durchgeführt, 
muss der Aufsichtführende als Voraus-
setzung den Nachweis erbringen, der
an geprüfte technische Bühnen- und
Studiofachkräfte (Theatermeister und
Theaterbeleuchtungsmeister;
Studiomeister und Studiobeleuchtungs-
meister) gestellt wird.

Alle Produktionen müssen beaufsich-
tigt werden. Der Aufsichtführende
muss ausreichende Kenntnisse und
Erfahrungen über die zu beaufsichti-
genden Arbeiten haben und die siche-
re Ausführung der angeordneten Maß-
nahmen überwachen; er muss
weisungsbefugt sein.

Die Anwesenheit eines Vorgesetzten
befreit den Aufsichtführenden nicht
von seiner Verantwortung, es sei
denn, dass der Vorgesetzte ihm diese
schriftlich abnimmt.

2.2 Vorbesichtigung

Erfordert die Art der Produktion eine
Vorbesichtigung, ist entsprechendes
Fachpersonal zu beteiligen.

Über die Vorbesichtigung muss
grundsätzlich eine Niederschrift gefer-

Fernsehen, Hörfunk und Film

Arbeitssicherheit in Produktionsstätten

Organisation22



8

tigt werden, in der die produktions-
und sicherheitstechnischen Belange
festgelegt werden.

2.3 Vergabe von Aufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen ist fol-
gende Bedingung aufzugeben:

„Der vorstehende Auftrag wird erteilt
unter der Bedingung, dass die Aus-
führung den staatlichen Arbeitsschutz-
und Berufsgenossenschaftlichen Vor-
schriften für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BG-Vorschriften) sowie
den allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln entspricht. Technische
Erzeugnisse, die nicht diesen Vor-
schriften entsprechen, dürfen verwen-
det werden, soweit sie in ihrer
Beschaffenheit die gleiche Sicherheit
auf andere Weise gewährleisten. In
diesem Fall hat der Auftragnehmer
eine Bescheinigung über die Gewähr-
leistung der gleichen Sicherheit auf
andere Weise mitzuliefern.”

Soweit die Ausführungen durch andere
Auftragnehmer vorgenommen werden,
sind diese schriftlich entsprechend zu
verpflichten.

2.4 Koordinieren von Arbeiten

Sicherheitsgerechtes Arbeiten einzel-
ner Personen oder einer Arbeits-
gruppe schließt die Gefährdung

benachbarter Personen nicht aus. 
Deshalb bietet nur eine rechtzeitige
Abstimmung aller Beteiligten unterein-
ander Gewähr dafür, dass gegenseiti-
ge Gefährdungen vermieden werden.
Unabhängig von Verpflichtungen muss
deshalb gelten:

■ Kontakt herstellen,

■ Absprachen treffen,

■ Rücksicht nehmen,

■ getroffene Vereinbarungen 
einhalten.

Zuständig für diese Abstimmung ist
der Leiter der jeweiligen Produktion.

Bei der Vergabe von Arbeiten an
Fremdfirmen sind für solche Abstim-
mungen vertragliche Abmachungen
erforderlich. Diese vertraglichen
Abmachungen sind insoweit von
besonderer Bedeutung, als eine
Verpflichtung für alle Unternehmen
durch § 6 Abs. 1 Berufsgenossen-
schaftliche Vorschrift für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit (BG-
Vorschrift) „Allgemeine Vorschriften“
(BGV A 1) besteht. Danach hat der
Unternehmer, der Arbeiten an andere
Unternehmen vergibt, soweit dies zur
Vermeidung einer möglichen gegensei-
tigen Gefährdung erforderlich ist, eine
Person zu bestimmen, die die Arbeiten
aufeinander abstimmt (Koordinator).

Wird ein Unternehmer als Auftragneh-
mer oder als Subunternehmer tätig, ist

Fernsehen, Hörfunk und Film
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er ebenfalls verpflichtet, sich mit ande-
ren beteiligten Unternehmern – auch
mit dem Auftraggeber – abzustimmen.
Diese Anforderung ergibt sich aus 
§ 6 Abs. 2 BG-Vorschrift „Allgemeine
Vorschriften“ (BGV A 1). Damit wird
erreicht, dass auch bei einem Ver-
säumnis des Auftraggebers eine
Zusammenarbeit ohne Gefährdung
sichergestellt ist.

Besondere Bedeutung erlangt die
Pflicht zur Koordinierung von Arbeiten
in Produktionsstätten. Auftraggeber
und Auftragnehmer müssen deshalb
ihre Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen
immer wieder darauf hinweisen, an
ihren Produktionsorten für eine Ab-
stimmung der Arbeiten mit allen dort
Tätigen zu sorgen.

Besondere Schwierigkeiten entstehen
häufig dann, wenn Fremdfirmen ein-
zelne Arbeiten an Subunternehmer
vergeben, ohne dass der ursprüng-
liche Auftraggeber davon erfährt.

2.5 Mitbenutzung 
von Arbeitsmitteln

Werden bei Arbeiten Geräte oder Ein-
richtungen von anderen in der Produk-
tionsstätte tätigen Unternehmen mitbe-
nutzt, ist zu beachten, dass die ent-
liehenen Gegenstände

■ sich in arbeitssicherem Zustand 
befinden 

und

■ nur für den Zweck benutzt werden, 
für den sie vorgesehen sind.

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch
ist der jeweilige Benutzer, der sich
einer Einrichtung eines anderen Unter-
nehmens bedient, verantwortlich.

Hierunter fallen nicht nur neue, son-
dern auch gebrauchte oder von einem
Händler bezogene Einrichtungen,
gleichgültig, ob sie aus dem In- oder
Ausland stammen.

Aufsichtführende, jedoch auch alle
anderen Mitarbeiter, haben den
arbeitssicheren Zustand und die ord-
nungsgemäße Verwendung der
Betriebsmittel und Einrichtungen vor
der Benutzung zu prüfen.

2.6 Unterweisung 
der Beschäftigten 
und Mitwirkenden

Die Beschäftigten und Mitwirkenden
müssen mit den Einrichtungen des
technischen Bereiches der Produktions-
stätte vertraut gemacht und über die
sich aus der Benutzung dieser Einrich-
tungen ergebende Gefährdung unter-
richtet werden. Darüber hinaus sind
sie im sicheren Arbeiten und Verhalten
zu unterweisen.

Diese Unterrichtungen und Unterwei-
sungen sind entsprechend dem Grad
der Gefährdung der jeweiligen Tätig-

Fernsehen, Hörfunk und Film
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keit zu wiederholen, mindestens
jedoch vor Beginn der Produktion
bzw. Arbeitsaufnahme.

2.7 Sicherungsaufgaben

Personen, die mit Sicherungsaufgaben
betraut sind, z.B. als Warnposten,
Absperrposten, Einweiser, Brand-
sicherheitswache, dürfen während die-
ses Einsatzes keine anderen Tätigkei-
ten ausführen. Sie müssen mindestens
18 Jahre alt, körperlich geeignet,
zuverlässig, mit ihren Aufgaben ver-
traut und eingewiesen sein.

2.8 Beteiligung der 
Sicherheitsfachkräfte 
und Behörden

Sind bei Planung und Ausführung von
Produktionen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz relevante Probleme zu
erkennen, ist die Beteiligung der
Sicherheitsfachkraft erforderlich.
Gegebenenfalls sind auch die zustän-
digen Behörden (Bauaufsichts-, Ord-
nungs- und Sicherheitsbehörden) hin-
zuzuziehen.

2.9 Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche dürfen nur mit
behördlicher Genehmigung beschäf-
tigt werden oder mitwirken.

Dies gilt nicht, soweit die Berufsausbil-
dung eines Jugendlichen über 16
Jahre die Beschäftigung erfordert und
außergewöhnliche Gefährdungen
nicht vorliegen.

2.10 Erste Hilfe

In Produktionsstätten muss die erfor-
derliche Erste Hilfe sichergestellt und
dem jeweiligen Rahmen der Produk-
tion angemessen sein. Hierzu sind
erforderlich:

■ Meldeeinrichtungen, über die Hilfe
herbeigerufen werden kann 
(z. B. Telefon, Funk),

■ Erste-Hilfe-Material 
(z. B. Verbandkasten),

■ Ersthelfer mit der Grundausbildung
von mindestens 8 Doppelstunden.

Darüber hinaus können zusätzlich
erforderlich sein:

■ Sanitätsräume, in denen Erste Hilfe
geleistet oder die ärztliche Erstver-
sorgung durchgeführt werden
kann,

■ Rettungstransportmittel 
(z.B. Krankentrage),

■ Schutzausrüstungen (z. B. Lösch-
decken, Atemschutzgeräte),

■ Betriebssanitäter mit einer Fachaus-
bildung für den Sanitätsdienst,

■ ärztliche Betreuung.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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3.1 Flächen und Aufbauten

Flächen, die begangen werden, müs-
sen so beschaffen sein, dass Personen
nicht stürzen oder sich anderweitig
verletzen können. Dies schließt ein,
dass

■ Arbeitsplätze und Spielflächen
sowie verfahrbare Podien und Büh-
nenwagen gefahrlos erreicht und
verlassen werden können,

■ Böden von Produktionsstätten und
Aufbauten frei von Stolperstellen
und Splittern sowie fugendicht 
ausgeführt sind,

■ aus mehreren Bauteilen bestehen-
de Aufbauten gegen Auseinander-
gleiten gesichert sind,

■ auf den Boden lose aufgelegte
Flächen nicht über den Rand die-
ses Bodens hinausragen,

■ Teppiche oder andere Beläge nicht
verrutschen, keine Falten bilden
und sich an den Rändern nicht auf-
rollen können,

■ betriebsbedingte Spalten im Boden
nicht breiter als 20 mm sind,

■ betriebsbedingte Öffnungen von
mehr als 20 mm Breite so abge-
deckt sind, dass keine Uneben-
heiten entstehen.

Die zulässige Belastung von tragen-
den Flächen und von Aufbauten darf

nicht überschritten, die Standsicherheit
von Aufbauten und Dekorationen nicht
beeinträchtigt sein.

Die Standsicherheit von Aufbauten
und Dekorationen ist gegeben durch
einwandfreies Abstützen, Abspannen
oder Einhängen.

Werden Aufbauten mit nicht geprüften
Konstruktionen erstellt oder können die
statischen und dynamischen Belastun-
gen nicht einwandfrei beurteilt wer-
den, ist ein anerkannter Sachverstän-
diger oder Prüfstatiker hinzuzuziehen.

3.2 Verschiebbare Flächen

Werden Teile, die gegeneinander ver-
schiebbar sind, gemeinsam überbaut,
müssen sie im überbauten Bereich
gegen unbeabsichtigte Bewegungen
gesichert werden; auch beabsichtigte
Bewegungen dürfen nicht zu einer
Gefährdung von Personen führen.

3.3 Verkehrs-
und Rettungswege 
sowie Notausgänge

Verkehrs- und Rettungswege sowie
Notausgänge sind als solche zu kenn-
zeichnen; sie dürfen nicht eingeengt
werden und sind stets freizuhalten.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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Notausgänge müssen sich jederzeit
ohne fremde Hilfsmittel leicht öffnen
lassen. 

Zwischen den Umfassungswänden
und dem Rundhorizont oder der Deko-
ration ist ein mindestens 1 m breiter
Umgang freizuhalten, sofern der Rund-
horizont oder die Dekoration nicht
unmittelbar auf den Umfassungswän-
den angebracht ist.

(Vergleiche BG-Vorschrift „Veran-
staltungs- und Produktionsstätten 
für szenische Darstellung“ 
[BGV C 1 § 24 (2)].)

3.4 Schutz gegen 
unbeabsichtigte 
Bewegungen

Hängevorrichtungen, z. B. Beleuch-
tungs- oder andere Geräteträger,
Zugeinrichtungen für Dekorationen,
Vorhänge, Horizonte, Bildwände,
Flugwerke müssen gegen unbeabsich-
tigte Bewegungen gesichert sein.

Unbeabsichtigte Bewegungen können
z. B. verursacht werden durch Versa-
gen des Antriebes oder der Feststell-
einrichtung, durch Verdrehen, Kippen
oder selbsttätiges Aushängen.

3.5 Schutz gegen Herabfallen
von Gegenständen

Es muss dafür gesorgt werden, dass
keine Gegenstände auf Arbeitsplätze,
Spielflächen oder Zuschauer herab-
fallen können.

An hoch gelegenen Arbeitsplätzen
oder Spielflächen, z. B. begehbaren
Szenenaufbauten, Arbeitsgalerien,
Beleuchtungsebenen, auf denen
Gegenstände mitgeführt oder gelagert
werden, müssen mindestens 10 cm
hohe Fußleisten angebracht sein.

An Dekorationszügen, Decken- und
Brückenkonstruktionen, Geländern,
Aufbauten sowie an hohen Dekora-
tionsteilen befestigte Geräte, z. B.
Scheinwerfer, Projektoren, Laut-
sprecher, Monitoren, Beleuchtungskör-
per müssen mit einer zusätzlichen
Befestigung (Stahlseil oder Stahlkette
mit Auge und Schäkel bzw. Sicher-
heitskarabinerhaken) gesichert sein,
die für eine mindestens 12fache Belas-
tung (bezogen auf das Gewicht der
zu sichernden Last) bemessen ist. Bei
nicht beweglich eingerichteten
Geräten muss diese Sicherheitsbefesti-
gung stets stramm gezogen, bei
beweglich angebrachten Geräten
aber so befestigt sein, dass ein sich
lösendes Gerät nicht mehr als 20 cm
abstürzen kann.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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An Leuchtenhängern (mit Hülse in 
Verbindung mit Zapfen nach 
DIN 15560) befestigte Geräte 
müssen zusätzlich mit einem Stahlseil
gesichert sein.

Bewegliche oder einsteckbare Geräte-
teile, z.B. Blenden, Tore, Tuben, Farb-
scheibenrahmen, Objektive, Effektvor-
sätze müssen durch Verschraubungen,
Drahtseilschlaufen, Schutzgitter oder
ähnliches gesichert sein. Gegengewicht-
laufbahnen müssen umkleidet sein.

Lautsprecher und Mikrofone, die nicht
schwerer als 0,75 kg sind, können an
Zuleitungskabeln aufgehängt werden,
wenn diese einschließlich der in ihren
Verbindungselementen enthaltenen
Zugentlastung einer 12fachen Belas-
tung, bezogen auf das Gewicht der zu
sichernden Geräte, standhalten.

Für alle Befestigungen und Sicherungen
mit Stahlseilen oder Stahlketten sind
Schäkel oder Sicherheitskarabiner-
haken zu verwenden.

Das Abwerfen von Gegenständen ist,
wenn nicht szenisch bedingt, verboten.

3.6 Zutrittsverbote

Zutrittsverbote müssen so geregelt wer-
den, dass sie der Gefährdung und
den praktischen Bedürfnissen entspre-
chen (z. B. durch deutlich erkennbare

Verbotszeichen, Absperreinrichtun-
gen, eindeutige Signale, mündliche
Anweisungen).

Jeder unnötige Aufenthalt an gefähr-
lichen Stellen ist – auch befugten Per-
sonen – verboten.

3.7 Produktionen 
mit Zuschauern

Die Zahl der in einer Produktionsstätte
anwesenden Personen, zu denen
neben den Zuschauern auch die
gleichzeitig Mitwirkenden und das
anwesende Produktionspersonal
gehören, wird durch die freie
Produktionsfläche begrenzt.

Produktionsstätten können neben bau-
lich fest abgegrenzten und als solche
definierten Produktionsflächen (z. B.
Theaterbühnen, Spielpodien, Spiel-
gerüste, Spielflächen) auch Zuschauer-
flächen (z. B. ebene oder ansteigende
Sitzreihen, Tribünen) besitzen. Sie
können aber auch allgemeine Aktions-
flächen (z. B. in Sporthallen, Sälen)
besitzen, die bei Produktionen mit
Zuschauern in Produktions- und
Zuschauerflächen unterteilt und gegen-
einander abgegrenzt werden. Hierbei
können auf den Produktionsflächen
mobile oder feste Bühnen, Spielpodien
sowie Dekorationen und auf den
Zuschauerflächen Sitzreihen und 
Sitztribünen erstellt oder eingerichtet
werden.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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Die auf der Produktionsfläche
höchstzulässige Personenzahl
(künstlerisch Mitwirkende + Produk-
tionspersonal + mitwirkende
Zuschauer) wird mit der Formel (I) 
ermittelt:

FP ≤ (FP = FG – FD – FT) (I)

FP = Freie Produktionsfläche der
Produktionsstätte. Der Wert in
m2 entspricht zugleich der
höchstzulässigen Personenzahl
FP.

FG = Produktionsgrundfläche ohne
Sicherheitsumgang in m2.

FD = Durch Dekorationsteile über-
baute, zugebaute oder gegen
die Zuschauerfläche abge-
grenzte Szenenfläche in m2.

FT = Fläche technischer Geräte
außerhalb der unter FD erfass-
ten Flächen in m2.

Die Anzahl der Zuschauerplätze
auf der Produktionsfläche wird
dann aus der Formel (II) errechnet:

AZ = FP – MW – PP (II)

AZ = Höchstzulässige Anzahl 
von mitwirkenden 
Zuschauern auf der 
Produktionsfläche.

FP = Höchstzulässige Personen-
zahl auf der Produktions-
fläche.

MW= Höchstzahl der künstlerisch
Mitwirkenden.

PP = Höchstzahl des anwesenden
Produktionspersonals.

Innerhalb der Produktionsfläche FP

sind mindestens zwei günstig gele-
gene, voneinander unabhängige Ret-
tungswege von mindestens 1 m Breite
vorzusehen. Die Rettungsweglänge
darf von jedem Platz in den nächsten
gesicherten Bereich (im Brandab-
schnitt, ins Freie) höchstens 25 m
betragen. Die Breite der Ausgänge
von Rettungswegen muss mindestens
1m je 150 darauf angewiesene Per-
sonen betragen.

Für die Anordnung der Zuschauerplät-
ze gilt als Richtlinie der Unterabschnitt
„Besucherplätze“ der Versammlungs-
stättenverordnungen der Länder.

Für Rollstuhlbenutzer sind ausreichend
große Plätze auf ebener Standfläche
in der Nähe der Ausgänge einzurich-
ten; sie müssen stufenlos erreichbar
sein.

Mitwirkende Zuschauer erfüllen eine
dramaturgische Funktion. Sie sind des-
halb nach SGB VII gegen Arbeitsunfäl-
le versichert, da sie wie Komparsen
oder Statisten tätig sind. Die mitwir-
kenden Zuschauer müssen vor der Pro-
duktion in geeigneter Weise (z. B.
durch einen entsprechenden Text auf
der Einladungskarte) darauf hingewie-
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sen werden, dass sie mit der An-
nahme der Einladung das Weisungs-
recht der für die Produktion Verant-
wortlichen anerkennen und sich damit
einverstanden erklären, in der Produk-
tion als Zuschauer mitzuwirken. In Pro-
duktionsstätten müssen diese Produk-
tionen von einem Studiomeister oder
Studiobeleuchtungsmeister überwacht,
erforderlichenfalls beaufsichtigt wer-
den.

Die mitwirkenden Zuschauer müssen
vor Beginn der Produktion auf die Not-
ausgänge und das Rauchverbot hinge-
wiesen werden.

Zusätzlich müssen Brandsicherheits-
wachen aufgestellt werden, die auch
für den Fall einer Panik geschult sind.

Der Studiomeister muss vor Beginn
von Produktionen die Dekorationen
und bühnentechnischen Aufbauten,
der Studiobeleuchtungsmeister die
Beleuchtungseinrichtungen, unter
denen sich Personen aufhalten kön-
nen, prüfen und freigeben.

Für Produktionen in Produktionsstätten,
die unter die Versammlungsstättenver-
ordnung fallen, gelten die besonderen
Vorschriften dieser Verordnung (Ver-
ordnungen der Länder im Rahmen der
Bauordnungen).

3.8 Produktionen in 
Versammlungsstätten,
Anwesenheit geprüfter
Fachkräfte

Bei Produktionen in Versammlungsstät-
ten muss während des gesamten tech-
nischen Betriebes (Auf- und Abbau
sowie Aufnahme) ein geprüfter Studio-
meister anwesend sein, wenn die
Spielfläche mehr als 100 m2 groß und
mit Aufbauten oder Dekorationen aus-
gestattet ist.

Werden für Fernseh-, Hörfunk- oder
Filmproduktionen in Versammlungs-
räumen technische Einrichtungen über
Produktions- oder Zuschauerflächen
installiert, muss während des techni-
schen Betriebes (Auf- und Abbau
sowie Aufnahme) ein geprüfter Studio-
beleuchtungsmeister anwesend sein.

Sind beide genannten Voraussetzun-
gen gegeben, müssen ein geprüfter
Studiomeister und ein geprüfter Studio-
beleuchtungsmeister anwesend sein.

Dies gilt nicht für Fernseh-, Hörfunk-
oder Filmaufnahmen von Veranstaltun-
gen in Versammlungsräumen, wenn
nach der Versammlungsstättenverord-
nung die Anwesenheit von geprüften
Theatermeistern und geprüften Thea-
terbeleuchtungsmeistern gefordert ist.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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3.9 Nutzungsänderung von
Gebäuden und Anlagen

Ergibt sich durch die Produktion eine
im Sinne der jeweiligen Landesbau-
ordnung (LBO) anzeigepflichtige Nut-
zungsänderung von Gebäuden oder
Anlagen, ist die Zustimmung der
Bauaufsichtsbehörde vor Beginn der
Arbeiten einzuholen.

3.10 Aufbauten und 
Genehmigungen für 
Kabelführungen

Aufbauten im öffentlichen oder 
privaten Bereich dürfen erst dann
erstellt werden, wenn die erforder-

lichen behördlichen oder privaten
Genehmigungen vorliegen.

Kabel über öffentlichen Verkehrswe-
gen, auf fremden Grundstücken oder
in fremden Gebäuden dürfen erst ver-
legt werden, wenn eine entsprechen-
de Erlaubnis vorliegt und die Kabel-
führung mit einem Vertreter der zustän-
digen Behörde bzw. mit dem Haus-
oder Grundstückseigentümer abge-
sprochen worden ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen erfor-
dert die Verlegung von Kabeln ober-
halb von Freileitungen und Fahrleitun-
gen von elektrisch betriebenen Ver-
kehrsmitteln.

Verlegung von Kabeln s. Abschnitt 8.11.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
dürfen nur von Elektrofachkräften
errichtet, geändert und instand gehal-
ten werden.

Unabhängig von den geltenden Prüf-
fristen (siehe Abschnitt 10) sind alle
transportablen elektrischen Betriebsmit-
tel, z. B. Scheinwerfer, Bildwerfer,
Effektgeräte, Beleuchtungskörper, Ver-

teiler und Schaltkästen, mobile Licht-
stellanlagen, Ton- und Videogeräte,
Kabel, Kabelarmaturen und Steckvor-
richtungen, vor Beginn jeder Produk-
tion auf

■ mechanisch einwandfreien Zustand
und Funktionsfähigkeit (insbesonde-
re Aufhänge- und Sicherheits-
einrichtungen)

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel44
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sowie

■ einwandfreien Zustand der beweg-
lichen Anschluss- und Verlänge-
rungsleitungen

durch Sichtkontrolle zu prüfen. Sind
Schäden erkennbar, durch die die
Sicherheit beeinträchtigt werden kann,
dürfen die Geräte nicht eingesetzt
werden.

4.1 Anschluss 
„nicht betriebseigener“
Betriebsmittel

Jedes „nicht betriebseigene“ elek-
trische Betriebsmittel, das bei Produk-
tionen eingesetzt und an das Netz
angeschlossen wird, muss von einer
Elektrofachkraft geprüft und darf nur
unter Beachtung der in den Abschnit-
ten 4.2 bis 4.10 festgelegten Regelun-
gen angeschlossen werden.

4.2 Anschluss elektrischer
Betriebsmittel in 
„fremden Häusern“ 
und im Freien

Vor dem Anschließen elektrischer
Betriebsmittel sind die Steckdosen auf
richtigen Anschluss der Außenleiter
und des Schutzleiters zu überprüfen.

Diese Prüfung kann auch von elektro-
technisch unterwiesenen Personen mit
geeignetem Prüfgerät durchgeführt
werden.

Sind Eingriffe in das EVU-Netz erfor-
derlich, dürfen diese nur von Elektro-
fachkräften unter der Verantwortung
des Konzessionsträgers erfolgen.

Bei Spannung führendem Schutzleiter
darf die Steckdose unter keinen
Umständen benutzt werden.

Bei fehlendem Schutzleiter ist entwe-
der auf eine ordnungsgemäße Steck-
dose auszuweichen, ein Trenntrafo zu
benutzen, ein FI-Schutzschalter nach
DIN VDE 0661 oder ein Anschluss-
kasten mit FI-Schutzschalter (30 mA,
Erdanschluss und Messeinrichtung) zu
verwenden. Geräte der Schutzklasse II
sind hiervon ausgenommen.

Wird ein FI-Schutzschalter nach 
DIN VDE 0661 verwendet, ist die Ein-
haltung der Schutzmaßnahme der
Steckdose nach dem FI-Schutzschalter
mit geeignetem Prüfgerät zu prüfen.

4.3 Anschluss ortsveränder-
licher elektrischer 
Musikanlagen

Elektrische Betriebsmittel von orts-
veränderlichen elektrischen Musik-
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anlagen, die den einschlägigen 
Normen entsprechen, z. B. 
EN 60 950/DIN VDE 0805 oder 
EN 60 065/DIN VDE 0860, oder die
als solche gekennzeichnet sind, z. B
durch VDE oder GS-Zeichen, und
keine äußerlich erkennbaren Mängel
aufweisen, können unmittelbar an das
Netz angeschlossen werden (siehe
Anhang 3).

Ist eine normenkonforme Ausführung
der ortsveränderlichen elektrischen
Musikanlage nicht eindeutig feststell-
bar, muss jedes netzbetriebene elek-
trische Betriebsmittel der Anlage über
je einen eigenen Trenntrafo an das
Netz angeschlossen werden.

Ersatzweise sind auch Trenntrafo-
Kompakteinheiten einsetzbar, die
mehrere sekundärseitige Ausgänge
besitzen und deren Ein- und Ausgänge
gegeneinander galvanisch getrennt
sind (DIN VDE 0551).

Um einen störfrequenzfreien Betrieb
der ortsveränderlichen elektrischen
Musikanlage zu erreichen, ist es
gestattet, die über Trenntrafos ange-
schlossenen Anlagenteile über Gehäu-
se, Abschirmungen bzw. Bezugsleiter
von Audio-Signaleingängen und -aus-
gängen mit einem gemeinsamen
Bezugspotenzial mittelbar oder unmit-
telbar mit der Funktionserde zu ver-
binden.

Ist in Ausnahmefällen eine Funktions-
erde nicht erforderlich, dürfen je Trenn-
trafo mehrere Geräte sekundärseitig
mit erdfreiem örtlichen Potenzialaus-
gleich (Abschnitt 6.5.3.1 DIN 
VDE 0100 Teil 410) durch eine Elek-
trofachkraft angeschlossen werden.
Können Trenntrafos aufgrund zu hoher
Leistung nicht mehr verwendet wer-
den, ist eine Fehlerstrom-Schutzein-
richtung mit einem Nennfehlerstrom
von I N ≤ 30 mA zu verwenden
(Schutz durch Abschaltung mit
FI-Schutzeinrichtung).

Die Schutzmaßnahme mit Fehlerstrom--
Schutzeinrichtung muss von Elektro-
fachkräften oder bei der Benutzung
geeigneter Prüfgeräte auch von elek-
trotechnisch unterwiesenen Personen
vor Anschluss der elektrischen Musik-
anlagen auf ihre Wirksamkeit geprüft
werden.

Nach dem Anschluss ortsveränder-
licher Musikanlagen ist der Benutzer
(z. B. Orchesterleiter) zu verpflichten,
keine eigenmächtigen Änderungen
vorzunehmen.

4.4 Anschluss 
von Tonanlagen

Kann beim Aufstellen von Tonanlagen
(z. B. Mikrofone, Mischpulte) eine ge-
genseitige Gefährdung der beteiligten
Benutzer aufgrund der im Einsatz be-
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findlichen tontechnischen Geräte nicht
ausgeschlossen werden, sind die Ton-
anlagen über erdfreie Anschlüsse, z. B.
Mikrofontrennverstärker, zu betreiben.

4.5 Zusammenschaltung von
Hörfunk- und Fernseh-
Übertragungsfahrzeugen 
mit transportablen 
Betriebsstätten

Bei der Zusammenschaltung von
Ü-Fahrzeugen oder transportablen
Betriebsstätten sind die Schutzmaß-
nahmen gegen zu hohe Berührungs-
spannung aufeinander abzustimmen. 

Siehe Schrift
„Fernsehen, Hörfunk und Film –
Arbeitssicherheit in Übertragungsfahr-
zeugen“ SP 25.1/3 (BGI 811) der 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.

4.6 Potenzialausgleich

■ Bei Metallkonstruktionen

Alle Metallkonstruktionen, die im Feh-
lerfall gefährliche Berührungsspannun-
gen annehmen können, sind in einen
gemeinsamen Potenzialausgleich ein-
zubeziehen.

Dies gilt auch für Dekorationsteile aus
elektrisch leitendem Material, auf
denen Geräte aufgestellt oder ange-
bracht sind oder über die Leitungen

und Kabel geführt werden, die durch
Quetschung oder Scherung beschä-
digt und mit den Metallteilen in
Berührung kommen können. Der
gemeinsame Potenzialausgleichsleiter
ist mit dem Schutzleiter des speisen-
den Netzes zu verbinden.

Auf diesen Potenzialausgleich kann
verzichtet werden, wenn die Gefahr
einer Leitungsquetschung oder -sche-
rung durch geeignete technische Maß-
nahmen (z. B. isolierende Kabelauf-
hängungen, Unterlagen oder
Abdeckungen) ausgeschlossen ist.

■ Bei Betriebsmitteln 
der Schutzklasse I

Bei der Aufstellung und Befestigung 
von elektrischen Betriebsmitteln der
Schutzklasse I (z. B. Beleuchtungsgerä-
te, Projektoren, elektrische Heizgeräte)
auf oder an Konstruktionen aus Metall
sind diese in den Potenzialausgleich
mit einzubeziehen; das heißt, alle
Teile der Metallkonstruktion (ein-
schließlich der Dekorationsteile aus 
leitendem Material) sind miteinander
leitend zu verbinden. Diese Verbin-
dung kann z. B. auch durch Rohrschel-
len, Schraub- oder Keilverbindungen
hergestellt werden.

■ Bei Betriebsmitteln 
der Schutzklasse II

Bei der Aufstellung und Befestigung
von Betriebsmitteln der Schutzklasse II
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auf oder an Metallkonstruktionen kann
auf einen Potenzialausgleich zwischen
diesen Betriebsmitteln und der Me-
tallkonstruktion verzichtet werden.

■ Bei Ersatzstromerzeugern 
(Generatoren)

Werden mehrere elektrische Betriebs-
mittel der Schutzklasse I an Ersatz-
stromerzeuger angeschlossen, muss
zwischen den Gehäusen der elek-
trischen Betriebsmittel und dem
Generatorgehäuse ein Potenzial-
ausgleich hergestellt werden.

Dieser Potenzialausgleich erfolgt über
die Schutzleiter (PE) der Betriebsmittel-
Anschlussleitungen (DIN VDE 0100
Teil 728). Die Erdung ist entsprechend
der Netzform durchzuführen.

4.7 Blitzschutz bei 
Produktionen im Freien

Werden Produktionen im Freien an
Orten durchgeführt, an denen mit
erhöhter Gefahr des Blitzeinschlages
zu rechnen ist, sind besondere Vor-
sichtsmaßnahmen zu treffen. 

Siehe Schrift
„Fernsehen, Hörfunk und Film –

Arbeitssicherheit in Übertragungsfahr-
zeugen“ SP 25.1/3 (BGI 811) der
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.

Als besonders blitzgefährdete Orte
werden u. a. angesehen:

■ Erhöhungen im flachen Gelände,

■ Berge und Bergspitzen,

■ größere Gewässer, Seen, Flüsse,

■ weitere Umgebung von turmartigen
Gebäuden, Punkthochhäuser, 
Kirchen, Turmbauten, Masten,

■ Gegenden mit nachweislich
erhöhter Blitzeinschlagrate.

Gefährdungen durch Blitzeinschlag ist
durch einen möglichst konsequenten
Potenzialausgleich zwischen allen
elektrisch leitenden, mit Erde verbun-
denen Metallkonstruktionen, Kabel-
mänteln, Schienen sowie in der Nähe
befindlichen Blitzschutzanlagen und
den eingesetzten Betriebsmitteln
entgegenzuwirken.

Bei möglicher Gewitterneigung am
Ort der Außenübertragung sind die
Mitarbeiter über die Gefahren durch
Gewitter zu informieren und in die
Maßnahmen zur Gefährdungsverrin-
gerung bei Außenübertragungen ein-
zuweisen.

Der Verantwortliche vor Ort muss bei
drohender Gefährdung durch Gewit-
ter die Produktion im Freibereich ein-
stellen und die Mitarbeiter veranlas-
sen, geschützte Orte aufzusuchen.
Sicheren Schutz gegen Blitzschlag 
bieten Fahrzeuge mit Ganzmetall-
Karosserie und Gebäude mit einer
Blitzschutzanlage.
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4.8 Beschaffenheit 
von Kabeln

Beschädigte Kabel dürfen nicht
benutzt werden, es sei denn, die
Schadstelle kann durch Isolierband 
so geschützt werden, dass die Ver-
wendung des Kabels nach Beurteilung
durch eine Elektrofachkraft gefahrlos
ist. Auf diese Art behelfsmäßig ausge-
besserte Kabel dürfen nur benutzt wer-

den, wenn zwingende Gründe es
rechtfertigen und kein Ersatzkabel
beschafft werden kann. Die ordnungs-
gemäße Instandsetzung ist unverzüg-
lich zu veranlassen.

An Kabelenden mit Kabelschuhen
müssen die einzelnen Adern deutlich,
unverwechselbar und dauerhaft
gekennzeichnet sein.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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5.1 Hoch gelegene 
Arbeitsplätze

Sind an Spiel- und Szenenflächen, die
höher als 1m gegenüber angrenzen-
den Flächen liegen, nur Markierungen
angebracht, müssen zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen gegen das Ab-
stürzen von Personen getroffen wer-
den, z. B.:

■ Schutzeinrichtungen gemäß § 33
BG-Vorschrift „Allgemeine Vor-
schriften“ (BGV A 1),

■ feste Geländer nach DIN 1055-3
„Lastannahmen für Bauten;
Verkehrslasten“,

■ Bühnengeländer nach 
DIN 15 920-11 „Bühnen- und 
Studioaufbauten; Podestarten,
Sicherheitstechnische Festlegungen
für Podeste (Praktikabel), Schrä-
gen, Stufen, Treppen und Bühnen-
geländer“ oder straff gespannte
Seile, beides jedoch nur bei szeni-
schen Aufbauten, die von unterwie-
senen Personen benutzt werden.

Einrichtungen gegen Abstürzen kön-
nen auch bei Höhenunterschieden von
weniger als 1m erforderlich sein, ins-
besondere wenn die Absturzkante
nicht erkennbar ist.

Absturzsicherungen55
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■ Mit den beteiligten Personen müs-
sen genaue Absprachen getroffen
und die Szenen ausreichend
geprobt werden,

■ gefährlichen Situationen ist durch
besondere Maßnahmen, z. B.
Warnposten, zu begegnen.

Personen, die auf Gerüsten und Tür-
men ohne Umwehrung arbeiten müs-
sen, z. B. beim Beleuchtungs- und
Kameraeinsatz, sind mit Sicherheits-
geschirren zu sichern.

Einrichtungen zum Auffangen abstür-
zender Personen sind z. B.:

■ Auffangnetze; siehe Berufsgenos-
senschaftliche Regel für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit
(BG-Regel) „Sicherheitsregeln für
Auffangnetze“ (BGR 179).

■ Anseilsicherungen; siehe BG-
Regeln „Einsatz von persönlichen
Schutzausrüstungen gegen
Absturz“ (BGR 198) und „Regeln
für den Einsatz von Persönlichen
Schutzausrüstungen zum Halten
und Retten“ (BGR 199).

Absturzkanten sind auch Bühnenvor-
derkanten zum Orchestergraben und
zum Zuschauerraum.

Bei allen Beleuchtungsverhältnissen
deutlich erkennbar sind z. B.:

■ selbstleuchtende oder stark reflek-
tierende Bänder,

■ Lichtketten oder

■ Fußrampen.

5.2 Arbeiten auf Dachböden 
und Dachflächen

Ist die Aufstellung von Geräten (z. B.
Kameras, Richtfunkanlagen, Schein-
werfern) auf Dächern erforderlich oder
müssen dafür Dächer begangen wer-
den, ist für einen sicheren und gefahr-
losen Zugang und Aufenthalt zu sor-
gen.

Vor Arbeitsaufnahme ist eine Bege-
hung mit einer ortskundigen Person
erforderlich. Bei dieser Begehung sind
Leitern, Tritte und Treppen auf ihre
Tragfähigkeit, Befestigung und mecha-
nische Beschaffenheit zu überprüfen.

Für eine ausreichende Beleuchtung
des Dachraumes und seine sichere
Begehbarkeit ist Sorge zu tragen. 
Die Belastbarkeit der Dachfläche ist 
zu ermitteln, und die Anschlagpunkte
für Seilsicherungen sind festzulegen.
Beim Einsatz von persönlicher Schutz-
ausrüstung müssen die Anschlagpunk-
te für eine Last von mindestens 6 kN
(nur mit Falldämpfer) 1 m ausgelegt
sein.

Auf Flachdächern mit einer Brüstung
von weniger als 90 cm Höhe sind Per-
sonen, die näher als 3 m an die Dach-
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kante herankommen können, mit
Sicherheitsgeschirren zu sichern.

Bei Arbeiten über die Dachkante hin-
aus, bei ungünstigen Witterungsver-

hältnissen (Nässe, Schnee, Eis, Nebel,
Sturm) sowie bei Dunkelheit sind wei-
tere Sicherungen für Personen und
Material erforderlich und zu benutzen.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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Betriebstechnische und organisatori-
sche Maßnahmen, die eine Gefähr-
dung von Mitarbeitern ausschließen,
haben grundsätzlich Vorrang vor dem
Einsatz von persönlichen Schutzaus-
rüstungen.

Für Arbeiten mit der Gefahr von Ver-
letzungen oder Gesundheitsschädigun-
gen müssen vom Unternehmer geeig-
nete persönliche Schutzausrüstungen
in ausreichender Anzahl zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Beschäftig-
ten haben diese wie folgt zu benut-
zen:

■ Schutzhelme überall dort, wo die
Gefahr von Kopfverletzungen
durch fallende Gegenstände oder
durch Anstoßen an Hindernisse
nicht auszuschließen ist, z. B. beim
Auf-, Ab-, Umbau, bei Lager- und
Transportarbeiten, bei Dreharbei-
ten in Montagehallen, 

auf Baustellen sowie bei gleichzei-
tigen Arbeiten in mehreren Ebenen,

■ Schutzschuhe überall dort, wo
Fußverletzungen möglich sind, z.B.
bei Auf-, Ab- oder Umbauarbeiten,
bei Werkstattarbeiten, bei Lager-
und Transportarbeiten,

■ Schutzhandschuhe bei allen Arbei-
ten, bei denen Handverletzungen
möglich sind, z. B. Umgang mit
hautschädigenden, splitternden,
scharfkantigen oder ätzenden
Materialien,

■ Sicherheitsgeschirre bei allen
Arbeiten mit Absturzgefahr, z. B.
bei Arbeiten auf Dächern, an
Böschungen, auf Gerüsten und
Beleuchtungsebenen ohne Absturz-
sicherungen,

■ Augenschutz bei Gefahr der
Augenschädigung, z. B. durch
Späne, Splitter, Stäube, ätzende 

Persönliche Schutzausrüstung66
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Stoffe, Gase, Dämpfe, Strahlung
und Flüssigkeiten,

■ Atemschutz bei Arbeiten mit
gesundheitsgefährdenden Stoffen,
z. B. mit Imprägnierungs-, Löse-,
Kältemitteln, Farben, Klebern oder
Stäuben,

■ Gehörschutz bei Arbeiten mit der
Gefahr der Gehörschädigung
durch Lärm (bei einem Beurteilungs-
pegel über 85 dB[A]), z. B. bei
musikalischen Produktionen und
Motorsportveranstaltungen.
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7.1 Aufbauten, Dekorationen,
Requisiten

Aufbauten, Dekorationen, Kostüme,
Requisiten und sonstige Einrichtungen
und Gegenstände müssen so beschaf-
fen sein und benutzt werden, dass
Gefährdungen, Verletzungen und
andere gesundheitliche Schädigungen
ausgeschlossen sind.

Insbesondere ist zu beachten:

■ Aufbauten und Dekorationen müs-
sen splitterfrei ausgeführt und die
Kanten entgratet oder gebrochen
sein.

■ Treppen, die szenisch-dekorativen
Zwecken dienen, müssen 
DIN 15 920 Teil 11 „Bühnen und 
Studioaufbauten“ entsprechen.

■ Statt Silikatglas (Fensterglas) ist
Splitter bindendes Glas oder
durchsichtiger Kunststoff zu ver-
wenden. Abweichungen hiervon
müssen szenisch oder produk-
tionstechnisch begründet sein und
erfordern besondere Vorsicht.

■ Scharfe Kanten, Schneiden und
Spitzen von Requisiten (z. B. von
Messern, Hieb- und Stichwaffen)
müssen stumpf gemacht sein. Sind
aus zwingenden Gründen Messer,
Hieb- oder Stichwaffen mit schar-
fen Schneiden und Spitzen erfor-
derlich, müssen die beteiligten Per-
sonen eingehend unterwiesen und
eingeübt werden.

■ Schusswaffen müssen – wenn sie
nicht durch Attrappen ersetzt wer-
den können – nach den

Produktionseinrichtungen77
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Bestimmungen des Waffengesetzes
für das Verschießen von Platzpa-
tronen eingerichtet sein.

■ Scharfe Munition oder Spezial-
munition darf nur im Ausnahme-
fall verwendet werden. Bei der
Beurteilung sind strengste Maßstä-
be anzulegen. Dieser Einsatz muss
unter Aufsicht einer verantwort-
lichen Person mit den nach dem
Waffenrecht erforderlichen Be-
fähigungs- und Berechtigungs-
nachweisen (Waffenschein, Waf-
fen-/Munitionserwerbsschein etc.)
erfolgen.

Dies gilt auch für die Beschaffung,
den Transport, die Lagerung und
die Bewahrung der Munition und
Waffen sowie für die Beaufsichti-
gung beim Schießen.

7.2 Maschinentechnische 
Einrichtungen

Maschinentechnische Einrichtungen
sind alle für den Betrieb in Produk-
tionsstätten eingesetzten technischen
Anlagen und Betriebsmittel.

Zu den maschinentechnischen Einrich-
tungen gehören z. B.:

Beleuchtungsbrücken, kraftbetriebene
Beleuchtungsmasten, Beleuchtungs-
und Oberlichtzüge, Beleuchtungstür-

me, Bildwände (hand- und kraftbetrie-
ben), schräg stellbare Bühnenböden,
Bühnenpodien und Versenkeinrichtun-
gen, Bühnenwagen, Dekorationszüge
(hand- und kraftbetrieben), Drehbüh-
nen und -scheiben, elektrische und
elektronische Anlagen, Flugwerke 
(Flugeinrichtungen), Freifahrten- und
Kassettenschieber, Horizontanlagen,
hydraulische und pneumatische Ver-
sorgungsanlagen, Kamerakrane,
Leuchtenhänger, bewegliche Monta-
gestege, Orchesterpodien, beweg-
liche Portalanlagen, Punktzüge, Pro-
spektlagerpodien, Saalpodien, Seiten-
und Hinterbühnentore, Stative, Trenn-
vorhänge, Wagenbühnen.

Durch die Bewegung dieser hand-
oder kraftbetriebenen maschinellen
bühnen- oder beleuchtungstechnischen
Einrichtungen sowie dadurch bewegte
Aufbauten und Dekorationen dürfen
Personen nicht gefährdet werden.

Die Forderung nach gefahrlosem
Betrieb schließt ein:

■ Unter hand- oder kraftbetriebenen
Hängevorrichtungen mit oder ohne
angehängter Last dürfen sich keine
Personen befinden, wenn die Vor-
richtungen auf weniger als 2 m
über der Standfläche abgesenkt
werden können (Ausnahmen müs-
sen szenisch bedingt sein).

■ Kann eine Bewegung von hand-
oder kraftbetriebenen Teilen sowie
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deren Umgebung nicht während 
des ganzen Bewegungsvorgangs
durch den die maschinelle Einrichtung
Bedienenden beobachtet werden,
muss ihm die Bewegung mit eindeuti-
gen Zeichen signalisiert werden. Wird
dazu eine Signalanlage benutzt, ist
dafür zu sorgen, dass sie nur von einer
Stelle aus bedient werden kann und
gegen unbefugten Zugriff gesichert ist.

■ Feste und bewegliche Teile von
Dekorationsstücken und Aufbauten
müssen so aneinander vorbeiglei-
ten können, dass keine Quetsch-
oder Scherstellen entstehen.

7.3 Halten und Bewegen von
Lasten über Personen

Über Personen dürfen für das Halten
und Bewegen von Lasten nur Hänge-
vorrichtungen und Tragmittel einge-
setzt werden, die den Anforderungen
der BG-Vorschrift BGV C 1 entspre-
chen. Entsprechen die Hebezeuge,
Hängevorrichtungen und Tragmittel
nicht den Anforderungen dieser BG-
Vorschrift, so ist der Aufenthalt von
Personen unter schwebenden Lasten
verboten, bis diese zusätzlich gesi-
chert sind. Das Bewegen von Lasten
über Personen ist nur zulässig,

■ wenn der Bedienende den gesam-
ten Arbeitsweg ständig beobachtet 

und

■ die Last höher als 2 m über der
Standfläche der Personen bewegt
wird.

7.4 Festigkeit von 
Aufhängepunkten

Die Tragfähigkeit von Befestigungs-
punkten an der Gebäudekonstruktion
muss vor der Aufhängung von bühnen-
technischen Einrichtungen und Dekora-
tionseinrichtungen bekannt sein. Nach
baulichen Vorgaben sind Gebäude-
konstruktionen bis zum Bruch mit dem
Sicherheitsfaktor der zweifachen
Nennlast ausgelegt. Dies ist auch für
Befestigungsmittel (Schrauben, Dübel)
zu beachten.

Frei hängende Leuchten sind in Anla-
gen nach DIN VDE 0108 (Versamm-
lungsstätten, Geschäftshäuser, usw.)
bei über 5 kg Gewicht durch zwei
voneinander unabhängige Aufhän-
gevorrichtungen zu sichern. Hierbei
muss jede für sich das Gesamtgewicht
mit 5facher Sicherheit tragen. 

Die gleiche Sicherheit ist bei der Auf-
hängung von Lautsprechern und ande-
ren Geräten/Lasten zu beachten.
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7.5 Lastaufnahmeeinrichtungen

Lastaufnahmeeinrichtungen im Produk-
tionsbetrieb sind:

■ Tragmittel,

■ Lastaufnahmemittel,

■ Anschlagmittel,

und

■ Personenaufnahmemittel.

Tragmittel sind zu Hebezeugen sowie
Hängevorrichtungen gehörende und
mit diesen dauernd verbundene Ein-
richtungen, an denen Lastaufnahme-
mittel, Anschlagmittel oder Lasten
befestigt werden. Tragmittel können
z. B. Stahlseile oder Stahlbänder in
oder an Leuchtenhängern sowie Stahl-
seile in hand- oder kraftbetriebenen
Winden sein.

Tragmittel müssen so ausgelegt sein,
dass sie höchstens mit einem Zehntel
der rechnerischen Bruchkraft bean-
sprucht werden.

Zum Befestigen, Abhängen, Sichern
von Lasten (z. B. von Dekorationen,
Dekorationsteilen, Geräten) an der
Studiodecke bzw. an anderen tragen-
den Konstruktionen oder den Stahlkon-
struktionen der Beleuchtungsebene
sowie an Lastaufnahmemitteln von
Hebezeugen dürfen nur Stahldraht-
seile oder Rundstahlketten verwendet
werden.

Ketten als Tragmittel dürfen höchstens
mit dem 0,5fachen Wert der vom Her-
steller angegebenen geschwindigkeits-
abhängigen Tragfähigkeit bean-
sprucht werden, keinesfalls jedoch mit
mehr als einem Zwölftel der rechne-
rischen Bruchkraft.

Naturfaserseile aus Baumwolle oder
Sisal sowie Ketten aus Kunststoff oder
Leichtmetall dürfen nicht verwendet
werden.

Faserseile (Hanfseile, Chemiefasersei-
le) dürfen einzeln oder in Verbindung
mit Seiltrieben (Rollenflaschenzüge)
nur zum temporären Heben und
Führen von Lasten verwendet werden
(Montagehilfsmittel).

Lastaufnahmemittel sind z. B. Last-
haken (mit Hakensicherung), Schraub-
karabinerhaken, Ösen, Kauschen,
Schäkel, Hülsen, Stangen von Leuchten-
hängern sowie Stangen von
Dekorationszügen.

Anschlagmittel sind z.B. Stahl-, Natur-
und Chemiefaserseile, Rundstahlketten
(auch Haken- und Ringketten), Bänder
aus Stahldraht-, Natur- oder Chemie-
fasergewebe.

Anschlagmittel wie Seile oder Bänder
dürfen höchstens mit einem Zwölftel
der rechnerischen Bruchkraft bean-
sprucht werden. 
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Die Forderung schließt ein, dass beim
Anschlagen von ortsveränderlichem
Hebezeug oder Gitterträgern mit Sei-
len oder Bändern aus natürlichen oder
synthetischen Fasern ein StahIseil als
Sicherung (möglichst straff aufge-
hängt) verwendet wird.

Personenaufnahmemittel sind z. B.
Flugkorsetts, dekorativ ausgebildete
Gondeln in Verbindung mit Flugwer-
ken oder anderen Hebezeugen, z. B.
hand- oder kraftbetriebene Winden,
Arbeitskörbe und Rettungshosen.

7.6 Fahrgeschwindigkeiten 
von technischen 
Einrichtungen

Bühnenwagen, Laufbänder, Drehschei-
ben, Hubpodien und Versenkeinrich-
tungen müssen so beschaffen sein,
dass gefahrloses Betreten, Agieren
und Verlassen sowie eine gefahrlose
Zuführung und Abnahme von Dekora-
tionen möglich sind.

Zugänge zu Drehscheiben, Bühnen-
wagen und Laufbändern, die mehr als
20 cm über dem Boden liegen, müssen
mit Treppen oder Rampen versehen
sein.

Bühnenwagen, Laufbänder, Drehschei-
ben, Hubpodien und Versenkeinrich-
tungen dürfen höchstens mit folgenden

Geschwindigkeiten bzw. Umfangsge-
schwindigkeiten betrieben werden:

■ 1,2 m/s ohne Personen,

■ 1,0 m/s bei Drehscheiben mit Per-
sonen, jedoch ohne deren Zu- oder
Abgang,

■ 0,7 m/s bei Bühnenwagen, Lauf-
bändern, Hubpodien und Versenk-
einrichtungen mit Personen, jedoch
ohne deren Zu- oder Abgang,

■ 0,3 m/s für Bühnenwagen, Lauf-
bänder und Drehscheiben mit Zu-
oder Abgang von Personen
während der Bewegung.

7.7 Betriebs- und 
Notendschalter

Bei elektrischen Antrieben von techni-
schen Einrichtungen, die mit Betriebs-
und Notendschaltern ausgerüstet sind,
muss der Ausfall des Betriebsendschal-
ters für den an der technischen Ein-
richtung Beschäftigten eindeutig
erkennbar sein.

Notendschalter dürfen nicht als
Betriebsendschalter benutzt werden.
Fällt ein Betriebsendschalter während
einer Produktion aus, darf nur bis zu
deren Ende mit besonderer Sorgfalt auf
Sicht oder nach Weisung eines Verant-
wortlichen weitergefahren werden.
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7.8 Betreiben von 
Einrichtungen und Geräten

Produktionsgeräte und -anlagen dürfen
nur von Sachkundigen oder entspre-
chend unterwiesenen Personen benutzt
werden. Betriebsanweisungen müssen
eingehalten werden.

Bleiben Produktionsgeräte und -anla-
gen unbeaufsichtigt, sind sie gegen
unbefugte Benutzung zu sichern.

7.9 Einsatz von 
Lasereinrichtungen

Beim Einsatz von Lasereinrichtungen
müssen entsprechend der Laserklasse
(Unterteilung in 5 Klassen) folgende
Bestimmungen beachtet werden:

■ Für Laser-Effekte sind vornehmlich
Laser der Klassen 1 und 2 zu ver-
wenden. Obwohl die von diesen
Geräten emittierte Laserstrahlung
weitgehend keine Gesundheits-
schäden hervorruft, ist die Führung
und Reflexion der Strahlen so zu
gestalten, dass diese nicht in die
Augenhöhe von Beschäftigten und
Besuchern gelangen können.

■ Werden Laser höherer Klassen 
(3 und 4) eingesetzt, ist der Laser-
strahl durch optische Einrichtungen
so aufzuweiten, dass in den Berei-
chen, in denen sich Personen 

aufhalten, die Werte der Klasse 2
nicht überschritten werden.

■ Findet die Strahlaufweitung keine
Verwendung, sind die Strahlen von
Lasern der Klassen 3 und 4 sowie
durch Spiegel reflektierte Strahlen
so zu führen, dass sie an allen
Punkten des Raumes mindestens
2,5 m über den Ebenen, auf denen
sich Personen aufhalten, verlaufen.

■ Kann diese Forderung an einzel-
nen Stellen des Raumes nicht ein-
gehalten werden, ist der Laser-
strahl durch feste Einrichtungen,
z. B. Rohre aus durchsichtigem
Material, so zu führen, dass Perso-
nen nicht in den Strahlenbereich
gelangen können.

■ Spiegel, auch rotierende Spiegel-
kugeln, sind fest und unverrückbar
anzubringen, damit eine sichere
Strahlführung gewährleistet ist.
Können durch sonstige Ober-
flächen diffus reflektierte Strahlen
in Augenhöhe von Personen ge-
langen, dürfen die maximal zu-
lässigen Bestrahlungswerte der
Klasse 2 nicht überschritten werden.

■ Laser der Klasse 3 B oder 4 dürfen
nur dann eingesetzt werden, wenn
der Strahl so aufgeweitet ist, dass
durch die Energie des direkten
oder reflektierten Strahls an einem
beliebigen Auftreffpunkt des
Raumes auch bei Dauerbelastung
keine höhere Temperatur als 80 °C
erzeugt wird.
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■ Laser müssen fest, unverrückbar
und so eingebaut sein, dass sie nur
Befugten zugänglich sind.

■ Laser der Klassen 3 und 4 müssen
mit Einrichtungen ausgerüstet sein,
die eine Unterbrechung des Strah-
lenaustritts jederzeit ermöglichen.

■ Ist der Laserstrahl konstant auf
einen festen Punkt gerichtet und
können Personen mit Hilfsmitteln in
den Strahlengang gelangen, sind
Einrichtungen, z. B. Fotozellen vor-
zusehen, die bei Unterbrechung
des Strahlenganges die Abschal-
tung selbsttätig vornehmen.

■ Laser-Light-Shows dürfen nur durch
einen Laserschutzbeauftragten
durchgeführt werden. Er muss bei
der Show das Lasergerät und den
Strahlengang ständig überwachen
und eine Abschaltung des Gerätes
bzw. eine Unterbrechung des
Strahlenganges bei Störfällen am
Gerät, unsicheren Betriebsbedin-
gungen oder Unruhe im Publikum
vornehmen. Hierzu sind entspre-
chende Not-Befehlseinrichtungen
vorzusehen.

■ Der Unternehmer hat nach der 
BG-Vorschrift „Laserstrahlung“ 
(BGV B 2) für den Betrieb von
Lasereinrichtungen der Klasse 3 B
oder 4 mindestens einen sach-

kundigen Laserschutzbeauftragten
schriftlich zu bestellen.

Der Laserschutzbeauftragte hat für
den sicheren Betrieb der Anlage
und die notwendigen Schutzmaß-
nahmen zu sorgen.

Den Anweisungen des Laserschutz-
beauftragten ist unbedingt Folge zu
leisten.

Der Betrieb ist der Berufsgenossen-
schaft und der für den Arbeitsschutz
zuständigen Behörde anzuzeigen.

■ Bei Produktionen mit angemieteten
Laser-Einrichtungen ist vom Ver-
leiher schriftlich zu bestätigen,
dass die Einrichtungen nach 
DIN VDE 0837 ausgeführt sind.

■ Der Verleiher hat einen Laser-
schutzbeauftragten beizustellen,
der die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen veranlassen und den
sicheren Betrieb weisungsbefugt
überwachen muss.

■ Vor der Aufnahme des Betriebes
haben die für die Produktion ver-
antwortliche Person und der Laser-
schutzbeauftragte die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen schrift-
lich festzulegen.
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8.1 Sicherungsmaßnahmen 
bei Aufbauten

Zum Schutz vor Gefahren durch Auf-
bauten, Fahrzeuge, Einzelgeräte, ver-
glaste Studio- oder Regieprovisorien
ist für geeignete Absperrungen zu 
sorgen.

Aufbauten müssen so abgespannt
oder verankert werden, dass sie
weder fortbewegt noch umgestürzt
werden können.

Bei Großveranstaltungen, z. B.
Karnevalsübertragungen, Protestkund-
gebungen, sind gegebenenfalls Ord-
nungskräfte einzusetzen.

8.2 Aufstellen von Geräten

Alle Gegenstände, Geräte oder Ein-
richtungen, die herabfallen oder
umfallen können, müssen befestigt und
gesichert werden. Die Befestigungen
und die Sicherungen müssen unabhän-
gig voneinander die volle Belastung
aushalten.

Geräte und Stative auf Podesten oder
hoch gelegenen Arbeitsplätzen sind
gegen Zusammenklappen, Wegrollen
oder -rutschen zu sichern. Schutz-
geländer, Fußleisten und Brüstungen

allein genügen nicht, wenn sich in der
möglichen Fallrichtung Menschen auf-
halten; Handkameras sind in diesem
Fall mit Fangleinen zu sichern.

Richtfunkanlagen, Scheinwerfer und
Kameras müssen auf Dächern oder
hoch gelegenen Arbeitsplätzen sicher
befestigt und verankert sein.

Auf- und Abbauarbeiten bei stärkerem
Wind erfordern besondere Sicherheits-
maßnahmen, z.B. beim Auf- und
Abseilen von Antennen und Antennen-
spiegeln zusätzliche Seilsicherungen
vom Dach und von der Erde aus.

8.3 Beleuchtungsebenen

Beleuchtungsebenen sind alle über
Produktionsflächen gelegenen Ein-
richtungen, die zur Aufnahme von
Beleuchtungs-, Bild- oder Filmwieder-
gabegeräten benutzt werden. Nach
konstruktiven Merkmalen wird unter-
schieden zwischen festen und fahr-
baren Brücken, Galerien, Umgängen,
Grid-, Schlitz-, Rillen-, Klappen-
und Gitterrostdecken sowie den 
aus System-Bauelementen, z. B.
Schienensystemen, errichteten oder
speziell angefertigten Beleuchtungs-
trägern, die vorübergehend benötigt
werden. 
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Auf Beleuchtungsebenen ist der Auf-
enthalt nur im Rahmen dienstlicher
Aufträge gestattet. Unbefugten Perso-
nen ist der Aufenthalt auf den Beleuch-
tungsebenen untersagt.

Ab- und Aufstiege, Notausgänge und
-ausstiege auf Beleuchtungsebenen
müssen freigehalten werden.

Bei gleichzeitigen Arbeiten auf mehre-
ren Ebenen, z. B. Beleuchtungs- und
Studioebene, sind die darunter liegen-
den Bereiche abzusperren. Dies gilt
nicht, wenn sichergestellt ist, dass von
höher gelegenen Ebenen keine Gegen-
stände herunterfallen können, z. B.
beim Bedienen von Einrichtungen, die
der BG-Vorschrift „Veranstaltungs- und
Produktionsstätten für szenische Dar-
stellung“ (BGV C 1) entsprechen.

8.4 Kamera- und 
Beleuchtungsgerüste

Zum Aufbau von Kamera- und
Beleuchtungsgerüsten (Arbeitsgerüste
bis zu einer Höhe von 3 Metern) kön-
nen im Allgemeinen Falt- und Klapp-
podeste (so genannte Praktikabel),
Zargen, Schrägen benutzt werden.
Diese Arbeitsgerüste müssen eine Last
von mindestens 250 kg/m2 aufneh-
men können.

Arbeits- und Schutzgerüste nach 
DIN 4420 dürfen nur von Personen

entworfen, errichtet, verändert und
abgebaut werden, die die einschlägi-
gen Fachkenntnisse besitzen und eine
sorgfältige Ausführung gewährleisten.

Typgeprüfte Systemgerüste und Gerüs-
te, die für Sonderzwecke nach ein-
schlägigen Konstruktionsnormen
gebaut und bauaufsichtlich oder
berufsgenossenschaftlich zugelassen
sind, dürfen als ortsfeste oder fahrba-
re Standgerüste entsprechend den
verbindlichen Montage- und
Gebrauchsanweisungen unter Leitung
eines Aufsichtführenden auch von 
Bühnen-, Beleuchtungs- und Kamera-
personal errichtet, betrieben und
abgebaut werden. Das Erfordernis
einer behördlichen Abnahme ergibt
sich aus den jeweils geltenden bauauf-
sichtlichen Bestimmungen der Länder.

Werden Arbeitsgerüste aus Podesten
(Praktikabeln) errichtet, müssen diese
kipp- und rutschsicher aufgestellt und
gegen das Auseinandergleiten in
geeigneter Weise, z. B. durch Ver-
schrauben oder Verschwerten, ge-
sichert werden.

Arbeitsflächen auf Gerüsten, die mehr
als 1 m hoch sind, müssen allseitig
mindestens mit einem 1 m hohen
Schutzgeländer mit Knieleiste in 
50 cm Höhe und mit einer 10 cm
hohen Fußleiste umgeben sein. Wo
die Beweglichkeit von Kameras oder
Scheinwerfern auf Arbeitsgerüsten
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durch Geländer behindert wird, kön-
nen die Geländer in der Höhe verstell-
bar sein oder durch straff gespannte
Seile ersetzt werden.

Ab 3 m Absturzhöhe ist ein Rück-
schutz anzubringen und ab 5 m ist ein
versetzter Innenaufstieg vorzusehen.

Steigleitern an Arbeitsgerüsten müssen
mindestens 1 m über den Austritt hin-
ausragen, wenn nicht eine andere
Vorrichtung sicheren Halt beim Aus-
steigen gewährt.

Arbeitsgerüste müssen, wenn ein
gefährdendes Verhalten des Publikums
zu befürchten ist, so gesichert werden,
dass sie von Unbefugten nicht erstie-
gen und nicht fortbewegt werden kön-
nen (gegebenenfalls durch Ordnungs-
kräfte).

Arbeitsgerüste erfordern eine ebene
und tragfähige Unterlage. Sie dürfen
nicht vor ihrer Fertigstellung benutzt
werden. Fahrbare Gerüste dürfen erst
bestiegen werden, wenn sie gegen
unbeabsichtigtes Bewegen gesichert
sind; sie dürfen nur bewegt werden,
wenn sich auf ihnen keine Personen
befinden.

Schwenkbare Ausleger an Arbeits-
gerüsten sollen mit ihrem Lastaufnah-
mepunkt mindestens 0,75 m weit über
die Gerüstplattform einschwenken.
Das bei Auslegern auftretende Kipp-

moment muss bei der Konstruktion und
dem Aufbau des Arbeitsgerüstes
berücksichtigt werden.

8.5 Transport- und 
Montagehilfsmittel

Für Dekorationen und Requisiten müs-
sen geeignete Transport- und Monta-
gehilfsmittel in ausreichender Anzahl
vorhanden sein, z. B. Flurförderzeuge,
Hubeinrichtungen, Gabelstapler.

8.6 Lagerung von 
Szenenbaumaterialien

Materialien, die für den Szenenauf-
bau angeliefert werden, sind gegen
Umfallen oder Abrutschen zu sichern
und dürfen nicht in Verkehrs- und Ret-
tungswegen abgestellt oder gelagert
werden.

8.7 Dekorarbeiten

Bei Dekorarbeiten in geschlossenen
Räumen ist die BG-Vorschrift „Verar-
beiten von Beschichtungsstoffen“ 
(BGV D 25) zu beachten,

■ wenn Beschichtungsstoffe verarbei-
tet werden, die Gefahrstoffe enthal-
ten,

und
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■ wenn die Menge der verarbeiteten
Beschichtungsstoffe in der Stunde
mehr als 20 ml/m3 des Arbeitsrau-
mes beträgt sowie mehr als 5 l
Beschichtungsstoffe pro Arbeits-
schicht verarbeitet werden.

8.8 Transport auf 
geneigten Flächen

Werden Geräte, z. B. Kamerakräne
oder Dollies auf geneigten Flächen
oder Schienen bewegt, sind vor Ort
besondere Sicherheitsmaßnahmen
festzulegen und durchzuführen. Dies
gilt auch für das Rollen von schweren
Kabeltrommeln und großen Mikrofon-
anlagen über geneigte Flächen. In der
Gleitrichtung (Falllinie) darf sich nie-
mand aufhalten.

8.9 Standsicherheit 
von Stativen

Haben Stative nicht die ihrer Höhe
und zugeordneten Last entsprechende
Standsicherheit, sind sie gegen
Umstürzen zu sichern.

Geeignete Sicherungen sind z. B.
Befestigen der Stative mit Bühnenboh-
rern, Beschweren der Stativfüße mit
Bühnengewichten, seitliche Drahtseil-
abspannungen zu standsicheren Bau-
teilen, Drahtseilsicherungen zu

Brücken, Absperrung des Stativbe-
reichs oder Sicherungsposten.
Besondere Sicherungen können auch
zur Vorsorge gegen gefährdendes
Verhalten von Zuschauern erforderlich
sein.
Kabel zu Scheinwerfern oder Bildwer-
fern auf Stativen müssen in der Nähe
des Stativfußes eine ausreichende
Reservelänge haben.

8.10 Kamerakräne

Die Bewegung von Kamerakränen
muss so begrenzt werden, dass zu
Personen und Gegenständen ausrei-
chende Sicherheitsabstände gewähr-
leistet sind. Dies ist besonders beim
Schwenk über Zuschauer zu beach-
ten. Unbeabsichtigte Bewegungen des
Kamerakranes dürfen zu keiner
Gefährdung führen.

Die Kräne dürfen nur von eingewiese-
nem Personal benutzt werden, die
Fahrten sind ausreichend zu proben.

8.11 Kabelverlegung

Kabel müssen so verlegt werden, dass
Gefährdungen vermieden werden.
Dies wird erreicht, wenn z. B.:

■ Kabel, die senkrecht hochgeführt
werden, mit Fangleinen sicher be-
festigt und gegen Knicken an 
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scharfen Kanten in geeigneter
Weise, z. B. durch Unterlegen von
Gummimatten, Schaumgummi oder
Decken, geschützt werden,

■ Kabel, mit denen Verkehrswege
überspannt werden, in ausreichen-
der Höhe geführt und mit Abspann-
seilen entlastet werden (bei einer
Durchfahrtshöhe von weniger als
4,5 m ist die örtlich zuständige
Behörde einzuschalten),

■ Kabel in ausreichendem Abstand
von Heizungsrohren, Heißwasser-
leitungen und Heizkörpern verlegt
werden,

■ Kabel durch stabile Kabelbrücken
oder andere geeignete Abdeckun-
gen geschützt werden,

■ auf mögliche Stolpergefahren
durch auffällige Kennzeichnung
hingewiesen wird,

■ an gefährlichen Stellen Sicherungs-
posten aufgestellt werden oder

■ Kabel im Publikumsbereich in einer
Höhe von mindestens 2,50 m
geführt werden.

Sicherheitsrelevante und andere wich-
tige Einrichtungen sind von Kabel-
führungen freizuhalten, z. B.:

Rettungswege, Türen in Rettungswe-
gen, Notausgänge oder -ausstiege,
Abstiege von Beleuchtungsebenen,
Feuerlöscher, Wand- und Unterflur-

hydranten, Feuermelder, Schalttafeln
und Notschalter, Auslösevorrichtungen
für Sicherheitsanlagen sowie Steuer-
einrichtungen für Klima- und Belüf-
tungsanlagen.

Armaturen, die nur spritzwasser-
geschützt sind, dürfen im Freien 
nur dann verlegt werden, wenn 
durch deren Lage oder Abdeckung
sichergestellt ist, dass abfließendes
Wasser nicht in die Armaturen gelan-
gen kann.

8.12 Arbeitsgeräte für Artisten

Artistische Geräte dürfen nur von den
Artisten selbst oder ihren Beauftragten 
auf- und abgebaut oder verändert
werden. Arbeiten von Beauftragten
müssen durch die Artisten nachgeprüft
werden.

8.13 Fahren und Abstellen von
Fahrzeugen, Lärm-
und Abgasbelästigung 
durch Aggregate

Beim Befahren von Verkehrswegen
sowie von nicht für den allgemeinen
Verkehr freigegebenem Gelände ist
besonders zu beachten:

■ die Tragfähigkeit von Fahrbahn-
decken, Brückenkonstruktionen und
-belägen,
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■ die Belastbarkeit von Bürgerstei-
gen, Sielen, Kanaldeckeln, Gru-
benabdeckungen.

Beim Abstellen von Fahrzeugen ist
darauf zu achten, dass 

■ eine behördliche oder private
Zustimmung vorliegt,

■ der Abstellplatz die Dauerbelas-
tung durch das Fahrzeug aufneh-
men kann,

■ Lärm- und Abgasbelästigung der
Anlieger durch laufende Aggrega-
te weitestgehend vermieden wird,

■ Ein- und Ausfahrten, Rettungswege,
Notausgänge und -ausstiege, Feu-
erleitern, die Zugänge zu Wand-
und Unterflurhydranten, Feuer-
löschern, Sielausstiegen, zu Schie-
bern von Wasser- und Gasleitun-
gen, zu Starkstrom- und Telefonver-
teilern, zu Feuermeldern, Notruf-
säulen und dergleichen frei blei-
ben.

8.14 Mitwirkung von Tieren

Bei der Mitwirkung von Tieren sind den
Eigenschaften der Tiere entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Zu solchen Sicherheitsmaßnahmen
zählen z. B. die Beförderung und

Bewahrung aggressiver Tiere in gegen
Zugriff und Zutritt Unbefugter gesicher-
ten Käfigen, die Anwesenheit von mit
den Tieren vertrauten Personen sowie
weitere artspezifische Vorsorgemaß-
nahmen gegen mögliche gefährliche
und unberechenbare Reaktionen der
Tiere.

Tiere müssen in Produktionsstätten
ständig unter Kontrolle gehalten 
werden.

8.15 Flugeinrichtungen 
(Flugwerke)

Flugeinrichtungen (Flugwerke) müssen
so gebaut sein, dass sie den auftreten-
den statischen und dynamischen
Belastungen entsprechen.

Sie sind vor der ersten Inbetriebnahme 
auf ihren sicheren Zustand durch
Sachverständige zu prüfen und hier-
bei mit der 1,25fachen Nennlast pro-
beweise unter statischen und dynami-
schen Bedingungen zu belasten.

Vor jeder Produktion ist die Flugein-
richtung durch Sachkundige zu prüfen
und eine Belastungsprobe vorzuneh-
men. Belastungsproben mit Personen
dürfen höchstens  0,5 m über dem
Boden stattfinden.
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In Produktionsstätten müssen Vorkeh-
rungen gegen das Entstehen und die
Ausbreitung von Bränden getroffen
werden.

Alle Teile, die der Standfestigkeit die-
nen sowie Dekorationen müssen nach
DIN 4102 mindestens schwer ent-
flammbar sein; dies gilt nicht für Aus-
stattungsgegenstände (z. B. Möbel und
Leuchten). Werden Dekorationsteile
verwendet, die nicht schwer entflamm-
bar sind, muss während des Betriebes
mindestens eine Person anwesend
sein, die mit den Sicherheits- und Feu-
erschutzeinrichtungen vertraut und in
der Lage ist, diese ordnungsgemäß zu
bedienen.

Schwerentflammbarkeit kann durch
Anstrich, Besprühen oder Tränken mit
anerkannten Flammschutzmitteln
erreicht werden.

Feuer, offenes Licht und Rauchen sind
in Produktionsstätten verboten. Auf
das Verbot ist an gut sichtbarer Stelle
durch das Verbotszeichen „Feuer,
offenes Licht und Rauchen verboten“
hinzuweisen. Das Zeichen muss der
BG-Vorschrift „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz“ (BGV A 8) entsprechen.
Von diesem Verbot darf nur abgewi-
chen werden, wenn dies aus szeni-
schen Gründen unumgänglich ist und
besondere Brandschutzmaßnahmen

getroffen worden sind (z. B. Brand-
sicherheitswachen mit Feuerlöschern).

Zwischen Wärme abgebenden Gerä-
ten (Scheinwerfern, Bildwerfern) und
Dekorationselementen, Vorhängen
und Deckenbehängen muss der
Sicherheitsabstand so gewählt wer-
den, dass Strahlungswärme oder
Wärmestau keinen Brand verursachen
können.

9.1 Verwendung von Gasen

Bei der Verwendung von Flüssiggas
(Propan, Butan) zu szenischen
Zwecken (z. B. Kaminfeuer, Gas-
kocher) ist besondere Vorsicht geboten.

Flüssiggasanlagen dürfen nur von
Sachkundigen errichtet, bedient und
gewartet werden.

Es ist darauf zu achten, dass

■ die Flüssiggasanlage nur über Erd-
gleiche betrieben wird (Ausnahme
siehe Anhang 1 der „Richtlinien für
die Verwendung von Flüssiggas“ 
ZH 1/455),

■ an der Einsatzstelle nur eine Gas-
flasche mit bis zu 14 kg Inhalt auf-
gestellt wird (Ausnahme bis zu 
8 Flaschen siehe „Richtlinien für 
die Verwendung von Flüssiggas“ 
ZH 1/455),
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■ die Gasflaschen mit regelbarem
Gasdruckregler und Schlauchbruch-
sicherung ausgerüstet sind (im
Unterflurbereich zusätzlich mit Leck-
gassicherung),

■ die angeschlossenen Verbraucher
für die Verwendung von Flüssig-
gasen zugelassen und mit HD--
Schläuchen nach DIN 4815 
angeschlossen sind,

■ Kaminöffnungen in Dekorationen
ausgemauert sind oder eine feuer-
feste Auskleidung mit mindestens 
8 cm Abstand von der Holzblende
haben,

■ Brenner auf einer unbrennbaren
Unterlage aufgestellt sind und
keine Brandgefahr durch erhitzte
Unterlagen entstehen kann,

■ keine gefährliche Verdichtung von
Abgasen entstehen kann,

■ der Betrieb der Flüssiggasanlage
durch eine Brandsicherheitswache,
die mit Handfeuerlöschern aus-
gerüstet ist, überwacht wird,

■ die Verwendung von brennbaren
Gasen in Luftballons verboten ist.

9.2 Schweiß-
und Schneidarbeiten

Schweiß- und Schneidarbeiten sowie
Heißluftarbeiten, Lötarbeiten mit offe-
ner Flamme und Arbeiten mit Trenn-
schleifern dürfen in Produktionsstätten
nur nach Genehmigungen (Schweiß-
schein) und unter der ständigen Auf-
sicht einer Brandsicherheitswache aus-
geführt werden. Hohlräume im Bereich
der Arbeitsstelle sind feuersicher abzu-
decken.

In unmittelbarer Nähe derartiger
Arbeiten müssen, unabhängig von fest
installierten Löscheinrichtungen, geeig-
nete Handfeuerlöscher bereitgestellt
werden.

Nach Abschluss der Arbeiten muss die
Brandsicherheitswache die Arbeitsstel-
le mehrmals in zeitlichen Abständen
sorgfältig kontrollieren.

9.3 Verbrennungsmotoren 
in Produktionsstätten

In Produktionsstätten dürfen Verbren-
nungsmotoren nur kurzzeitig betrieben
werden.
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Müssen Verbrennungsmotoren aus
besonderen szenischen Gründen län-
ger betrieben werden, ist dies nur
zulässig, wenn die Abgase unmittel-
bar ins Freie geleitet oder unschädlich
gemacht werden. Außerdem sind
Brandsicherheitswachen erforderlich,
die mit Handfeuerlöschern zur
Bekämpfung von Kraftstoffbränden
ausgerüstet sind.

Um die Brandlast und Explosionsge-
fahr möglichst gering zu halten, ist der
Kraftstoffvorrat im Tank auf die not-
wendige Menge zu begrenzen.
Außerdem ist das Restvolumen des
Tanks mit inertem Gas (z. B. Stickstoff)
aufzufüllen; dies hat im Freien zu
erfolgen.

9.4 Pyrotechnische 
Gegenstände

Pyrotechnische Gegenstände und
Sätze der Klassen I, II, III sowie T1
und T2 müssen geprüft und zugelas-
sen sein. Bei Verwendung pyrotech-
nischer Gegenstände und Sätze zum
Erzeugen von Effekten hat der Unter-
nehmer dafür zu sorgen, dass die
sprengstoffrechtlichen Vorschriften 
eingehalten werden.

Für die Erprobung ist die Genehmi-
gung der für den Brandschutz zustän-
digen Stelle, für die Vorführung in
Anwesenheit von Mitwirkenden oder

Besuchern auch die Genehmigung der
für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zuständigen Stelle erforderlich.
Die Genehmigungen können versagt
oder mit Auflagen verbunden werden,
soweit dies zum Schutz von Leben,
Gesundheit und Sachgütern Mitwir-
kender oder Dritter erforderlich ist.

Für den Umgang mit pyrotechnischen
Gegenständen 

„Fernsehen, Hörfunk und Film – Pyro-
technik in Veranstaltungs- und Produk-
tionsstätten für szenische Darstellung“
SP 25.1/4 (BGI 812) der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft.

9.5 Verwendung 
von Chemikalien

Es ist untersagt, während der Proben,
Aufzeichnungen und Aufführungen in
Produktionsstätten Chemikalien zu ver-
wenden, die explosionsgefährlich,
brandfördernd, leicht entzündlich, gif-
tig, mindergiftig, fruchtschädigend,
ätzend oder reizend sind. Sofern Aus-
nahmen für experimentelle Vorträge
notwendig sind, ist ein Sachkundiger
zu Rate zu ziehen. Die erforderlichen
Absprachen sind zu treffen und notwen-
dige Genehmigungen einzuholen.

Es sind Vorkehrungen für die Sicher-
heit der Beteiligten zu treffen, so z. B.
durch Benutzung von Schutzanzügen,
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-handschuhen, -brillen, Atemschutz-
geräten und durch zusätzliche tech-
nische Einrichtungen wie Abdeckun-
gen, Schutzblenden sowie durch ge-
eignete Brandschutzmaßnahmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind alle
Beteiligten auf mögliche Gefahren hin-
zuweisen.

Fernsehen, Hörfunk und Film
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Sicherheitstechnische und maschinen-
technische Einrichtungen sind vor der
ersten Inbetriebnahme, bei gegebe-
nem Anlass, nach wesentlichen Ände-
rungen, mindestens jedoch alle vier
Jahre durch Sachverständige zu prü-
fen und mindestens einmal jährlich
einer Prüfung durch Sachkundige zu
unterziehen.

Siehe Schrift
„Prüfung von sicherheitstechnischen
und maschinentechnischen Einrichtun-
gen in Veranstaltungs- und Produktions-
stätten für szenische Darstellung“ 
(BGG 912). 

Elektrische Anlagen und ortsfeste elek-
trische Betriebsmittel sind mindestens
alle vier Jahre durch eine Elektrofach-
kraft zu prüfen. Ortsveränderliche
Betriebsmittel in Produktionsstätten
sind mindestens alle zwölf Monate
durch eine Elektrofachkraft oder bei
Verwendung geeigneter Prüfgeräte
durch eine elektrotechnisch unterwie-
sene Person zu prüfen.

Sachverständiger

Sachverständiger ist, wer aufgrund
seiner fachlichen Ausbildung und
Erfahrung besondere Kenntnisse auf
dem Gebiet der sicherheitstechni-
schen und maschinentechnischen 
Einrichtungen hat und mit den ein-
schlägigen staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften, BG-Vorschriften, Richt-
linien und allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z. B. DIN-Nor-
men, VDE-Bestimmungen, technische
Regeln anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschafts-
raum) vertraut ist. Er muss den
arbeitssicheren Zustand von sicher-
heitstechnischen und maschinentech-
nischen Einrichtungen prüfen und
gutachtlich beurteilen können.

Prüfungen1100
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Sachkundiger

Sachkundiger ist, wer aufgrund sei-
ner fachlichen Ausbildung und Erfah-
rung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der sicherheitstechni-
schen und maschinentechnischen 
Einrichtungen hat und mit den ein-
schlägigen staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften,  BG-Vorschriften, Richt-
linien und allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z. B. DIN-Nor-
men, VDE-Bestimmungen, technische
Regeln anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschafts-
raum) so weit vertraut ist, dass er
den arbeitssicheren Zustand von
sicherheitstechnischen und maschi-
nentechnischen Einrichtungen beur-
teilen kann.

Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund sei-
ner fachlichen Ausbildung, Kenntnis-
se und Erfahrungen sowie Kenntnis-
se der einschlägigen Bestimmungen
die ihm übertragenen Arbeiten beur-
teilen und mögliche Gefahren erken-
nen kann. Die fachliche Qualifikati-
on wird im Regelfall durch den erfol-
greichen Abschluss einer fachspezifi-
schen, elektrotechnischen Ausbildung
nachgewiesen.
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Auszug aus der Berufsgenossenschaft-
lichen Vorschrift für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit (BG-Vorschrift)
„Allgemeine Vorschriften“ (BGV A 1)

I. Allgemeine Vorschriften 
und Pflichten 

des Unternehmers

§ 2
Allgemeine Anforderungen

(1) Der Unternehmer hat Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren sowie
für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen.
Er hat insbesondere Einrichtungen
bereitzustellen und Anordnungen zu
treffen, die den Bestimmungen dieser
Unfallverhütungsvorschrift, den für ihn
sonst geltenden Unfallverhütungsvor-
schriften und im Übrigen den allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entspre-
chen. Soweit in anderen Rechtsvor-
schriften, insbesondere in Arbeitsschutz-
vorschriften, Anforderungen gestellt
werden, bleiben diese Vorschriften
unberührt.

(2) Technische Erzeugnisse, die
nicht den Unfallverhütungsvorschriften
entsprechen, dürfen verwendet wer-
den, soweit sie in ihrer Beschaffenheit
die gleiche Sicherheit auf andere
Weise gewährleisten.

(3) Tritt bei einer Einrichtung ein
Mangel auf, durch den für die Versi-
cherten sonst nicht abzuwendende
Gefahren entstehen, ist die Einrichtung
stillzulegen.

§ 5
Vergabe von Aufträgen

Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
1. Einrichtungen zu planen,

herzustellen, zu ändern oder
instand zu setzen,

2. technische Arbeitsmittel oder
Arbeitsstoffe zu liefern,

3. Arbeitsverfahren zu planen
oder zu gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich
aufzugeben, die in § 2 Abs. 1 Sätze 1
und 2 bezeichneten Vorschriften und
Regeln zu beachten.

Bei technischen Erzeugnissen im Sinne
von § 2 Abs. 2 hat der Auftragnehmer
eine Bescheinigung über die Gewähr-
leistung der gleichen Sicherheit mitzu-
liefern.

§ 6
Koordinierung von Arbeiten

(1) Vergibt der Unternehmer Arbei-
ten an andere Unternehmer, dann hat
er, soweit dies zur Vermeidung einer
möglichen gegenseitigen Gefährdung
erforderlich ist, eine Person zu bestim-
men, die die Arbeiten aufeinander
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abstimmt. Er hat dafür zu sorgen, dass
diese Person Weisungsbefugnis gegen-
über seinen Auftragnehmern und deren
Beschäftigten hat.

(2) Übernimmt der Unternehmer
Aufträge, deren Durchführung zeitlich
und örtlich mit Aufträgen anderer
Unternehmer zusammenfällt, so ist er
verpflichtet, sich mit den anderen
Unternehmern abzustimmen, soweit
dies zur Vermeidung einer gegenseiti-
gen Gefährdung erforderlich ist.

§ 7
Auslegung von Unfallverhütungs-
vorschriften, Unterweisung der 

Versicherten
(1) Der Unternehmer hat die für sein

Unternehmen geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften an geeigneter Stelle
auszulegen. Den mit der Durchführung
der Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
betrauten Personen sind die Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschrif-
ten auszuhändigen, soweit sie ihren
Arbeitsbereich betreffen.

(2) Der Unternehmer hat die Versi-
cherten über die bei ihren Tätigkeiten
auftretenden Gefahren sowie über die
Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor
der Beschäftigung und danach in
angemessenen Zeitabständen, mindes-
tens jedoch einmal jährlich, zu unter-
weisen.

II. Pflichten des Versicherten

§ 14
Befolgung von Anweisungen 
des Unternehmers, Benutzung 

persönlicher Schutzausrüstungen
Die Versicherten haben nach ihren
Möglichkeiten alle Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Be--
rufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine
wirksame Erste Hilfe zu unterstützen
und die entsprechenden Anweisungen
des Unternehmers zu befolgen. Sie
haben die zur Verfügung gestellten
persönlichen Schutzausrüstungen zu
benutzen. Die Versicherten dürfen
sicherheitswidrige Weisungen nicht
befolgen.

§ 15
Bestimmungsgemäße Verwendung 

von Einrichtungen
Die Versicherten dürfen Einrichtungen
nur zu dem Zweck verwenden, der vom
Unternehmer bestimmt oder üblich ist.

§ 16
Beseitigung von Mängeln

(1) Stellt ein Versicherter fest, dass
eine Einrichtung im Hinblick auf die
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren nicht einwandfrei
ist, so hat er diesen Mangel unverzüg-
lich zu beseitigen. Gehört dies nicht zu
seiner Arbeitsaufgabe oder verfügt er
nicht über Sachkunde, so hat er den
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Mangel dem Vorgesetzten unverzüg-
lich zu melden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend,
wenn der Versicherte feststellt, dass

1. Arbeitsstoffe im Hinblick auf
die Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren nicht einwand-
frei verpackt, gekennzeich-
net oder beschaffen sind
oder

2. das Arbeitsverfahren oder
der Arbeitsablauf im Hinblick
auf die Verhütung von Ar-
beitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren nicht
einwandfrei gestaltet bzw.
geregelt sind.

§ 17
Unbefugte Benutzung 

von Einrichtungen
Versicherte dürfen Einrichtungen und
Arbeitsstoffe nicht unbefugt benutzen.
Einrichtungen dürfen sie nicht unbefugt
betreten.

III. Betriebsanlagen 
und Betriebsregelungen

§ 36
Gefährliche Arbeiten

(1) Gefährliche Arbeiten dürfen nur
geeigneten Personen, denen die damit

verbundenen Gefahren bekannt sind,
übertragen werden.

(2) Wird eine Arbeit von mehreren
Personen gemeinschaftlich ausgeführt
und erfordert sie zur Vermeidung von
Gefahren eine gegenseitige Verständi-
gung, muss eine zuverlässige, mit der
Arbeit vertraute Person die Aufsicht
führen.

(3) Wird eine gefährliche Arbeit
von einer Person allein ausgeführt, so
hat der Unternehmer eine Überwa-
chung sicherzustellen; insbesondere
hat er dafür zu sorgen, dass

– sich die allein arbeitende
Person bei Durchführung der
Arbeiten in Sichtweite von
anderen Personen befindet,

– die allein arbeitende Person
durch Kontrollgänge in kur-
zen Abständen beaufsichtigt
wird,

– ein zeitlich abgestimmtes
Meldesystem eingerichtet
wird, durch das ein verein-
barter, in bestimmten Zeitab-
ständen zu wiederholender
Anruf erfolgt, 
oder

– von der allein arbeitenden
Person ein Hilfsgerät (Signal-
geber) getragen wird, das
drahtlos, automatisch und
willensunabhängig Alarm
auslöst, wenn es eine
bestimmte Zeitdauer in einer
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definierten Lage verbleibt (Zwangshal-
tung der Person).

§ 61 a
Übergangsregelung für das in 

Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannte Gebiet

(1) Soweit im Gebiet der Länder
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen sowie in dem Teil des Landes
Berlin, in dem Unfallverhütungsvor-
schriften bis zum 1. Januar 1991 nicht
galten, vor dem 1. Januar 1991 Ein-
richtungen in Betrieb genommen oder
errichtet worden sind oder mit ihrer
Errichtung begonnen worden ist und in
Unfallverhütungsvorschriften Anforde-
rungen gestellt werden, die über die
bis zu diesem Zeitpunkt dort geltenden
Anforderungen hinausgehen und die

umfangreiche Änderungen der Einrich-
tung notwendig machen, sind die
Unfallverhütungsvorschriften dort vor-
behaltlich des Absatzes 2 nicht anzu-
wenden.

(2) Die Berufsgenossenschaft kann
verlangen, dass eine Einrichtung ent-
sprechend den Unfallverhütungsvor-
schriften geändert wird, soweit

1. sie wesentlich erweitert oder
umgebaut wird,

2. die Nutzung der Einrichtung
wesentlich geändert wird
oder

3. nach der Art des Betriebes
vermeidbare Gefahren für
Leben oder Gesundheit der
Versicherten zu befürchten
sind.
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Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere
zu beachtenden einschlägigen Vor-
schriften und Regeln zusammenge-
stellt.

1. Gesetze / Verordnungen
(Bezugsquelle: 
Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburger Straße 449 
50939 Köln)
■ Sozialgesetzbuch VII (SGB)
■ Verordnung über Arbeitsstätten

(Arbeitsstättenverordnung –
ArbStättV) mit zugehörigen
Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR)

■ Verordnung über gefährliche
Stoffe (Gefahrstoffverordnung 
– GefStoffV) mit zugehörigen
Technischen Regeln für Gefahr-
stoffe (TRGS)

■ Versammlungsstättenverord-
nung (VStättVO)

■ Landesbauordnung der Länder 
(LBO)

■ Sprengstoffgesetz
■ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
■ VO zum Arbeitsschutz

2. Berufsgenossenschaftliche Vor-
schriften für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit (Unfall-
verhütungsvorschriften)
(Bezugsquelle: 
Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburger Straße 449 
50939 Köln)
■ Allgemeine Vorschriften 

(BGV A 1)
■ Elektrische Anlagen 

und Betriebsmittel (BGV A 2)
■ Winden, Hub- und Zuggeräte 

(BGV D 8)
■ Lastaufnahmeeinrichtungen 

im Hebezeugbetrieb (VBG 9 a)
■ Fahrzeuge (BGV D 29)
■ Hebebühnen (VBG 14)
■ Schweißen, Schneiden und 

verwandte Verfahren (BGV D 1)
■ Verarbeiten von Beschichtungs-

stoffen (BGV D 25)
■ Veranstaltungs- und

Produktionsstätten für szenische
Darstellung (BGV C 1)

■ Zelte und Tragluftbauten 
(BGV C 25)

■ Tragbare Schußwaffen 
(BGV D 11)

Fernsehen, Hörfunk und Film

Arbeitssicherheit in Produktionsstätten

Anhang 2



47

■ Laserstrahlung (BGV B 2)
■ Erste Hilfe (BGV A 5)
■ Lärm (BGV B 3)
■ Fachkräfte für Arbeitssicherheit

(BGV A 6)
■ Betriebsärzte (BGV A 7)
■ Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz (BGV A 8)

3. Berufsgenossenschaftliche 
Richtlinien, Sicherheitsregeln,
Grundsätze und Merkblätter
(Bezugsquelle: 
Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburger Straße 449 
50939 Köln)
■ Merkheft: Leitern sicher benut-

zen (BGI 521)
■ Grundsätze für Auswahl, Aus-

bildung und Befähigungsnach-
weis von Sachkundigen für per-
sönliche Schutzausrüstungen
gegen Absturz (BGG 906)

■ Sicherheitsregeln für Versenk-
einrichtungen in Bühnen und
Studios (ZH 1/219)

■ Prüfung von sicherheitstech-
nischen und maschinentech-
nischen Einrichtungen in
Veranstaltungs- und
Produktionsstätten für 
szenische Darstellung 
(BGG 912)

■ Merkblatt: Stehleitern 
(BGI 607)

■ Merkblatt: Schutzmaßnahmen
bei Radio- und Fernseh--
Reparaturarbeiten sowie 
bei Antennenmontage 
(BGI 654)

■ Regeln für Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der
Arbeit – Fahrzeug-Instand-
haltung (BGR 157)

■ Richtlinien für die Verwendung
von Flüssiggas (ZH 1/455)

■ Sicherheitsregeln für hochzieh-
bare Personenaufnahmemittel
(BGR 159)

■ Verzeichnis zertifizierter Atem-
schutzgeräte (BGI 693)

■ Regeln für den Einsatz von 
Atemschutzgeräten (BGR 190)

■ Regeln für den Einsatz von 
Fußschutz (BGR 191)

■ Regeln für den Einsatz von
Augen- und Gesichtsschutz
(BGR 192)

■ Regeln für den Einsatz von 
Industrieschutzhelmen 
(BGR 193)

■ Regeln für den Einsatz von 
Gehörschützern (BGR 194)

■ Regeln für den Einsatz von
Persönlichen Schutzausrüstun-
gen gegen Absturz (BGR 198)

■ Regeln für den Einsatz von
Persönlichen Schutzausrüstun-
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gen zum Halten und Retten 
(BGR 199)

(Bezugsquelle: 
C.L. Rautenberg-Druck 
Postfach 1280 
25343 Glückstadt)

■ Fernsehen, Hörfunk und Film –
Arbeitssicherheit in Über-
tragungsfahrzeugen 
(SP 25.1/3 [BGI 811])

■ Fernsehen, Hörfunk und Film –
Pyrotechnik in Veranstaltungs-
und Produktionsstätten für 
szenische Darstellung 
(SP 25.1/4 [BGI 812])

4. DIN-Normen
(Bezugsquelle: 
Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin)

■ DIN 1055 Teil 3
Lastannahmen für Bauten; 
Verkehrslasten 

■ DIN 3051 Teil 3
Drahtseile aus Stahldrähten;
Grundlagen, Technische Liefer-
bedingungen

■ DIN 3060
Drahtseile aus Stahldrähten;
Rundlitzenseil 6 x 19 Standard

■ DIN 3066
Drahtseile aus Stahldrähten;
Rundlitzenseil 6 x 37 Standard

■ DIN 3089
Drahtseile aus Stahldrähten;
Spleiße

■ DIN 3092 Teil 1
Drahtseil-Vergüsse in Seilhül-
sen; Metalle Vergüsse; Sicher-
heitstechnische Anforderungen
und Prüfung

■ DIN 3093
Preßklemmen aus Aluminium-
Knetlegierung,

■ DIN 4102 Teil I
„Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen; Baustoffe; Be-
griffe, Anforderungen und
Prüfungen“

■ DIN 4102 Teil 5
Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen; Feuerschutzab-
schlüsse, Abschlüsse in Fahr-
schachtwänden und gegen
Feuer widerstandsfähige Ver-
glasungen; Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen

■ DIN 4420
Arbeits- und Schutzgerüste

■ DIN 56 925
Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prüfung, Punktzüge

■ E DIN 15 560 Teil 7
Scheinwerfer für Film, Fernse-
hen, Bühne und Fotographie;
Beschriftung und Kennzeich-
nung für Studio- und Bühnen-
leuchten

■ DIN 15 560 Teil 27
Scheinwerfer für Film, Fernse-
hen, Bühne und Fotografie, Sta-
tive, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfung

Fernsehen, Hörfunk und Film

Arbeitssicherheit in Produktionsstätten



49

■ DIN 15 560 Teil 41
Befestigungsstellen und Befesti-
gungsvorrichtungen für Film-
und Fernsehleuchten

■ DIN 15 560 Teil 46
Sicherheitstechnische Festlegun-
gen für bewegliche Leuchten-
hänger

■ DIN 15 560 Teil 47
Sicherheitstechnische Fest-
legungen für Grid-Decken

■ DIN 15 905 Teil 1
Anforderungen bei Eigen- und 
Co-Produktionen

■ DIN 15 920 Teil 11
Bühnen- und Studioaufbauten,
Sicherheitstechnische Festlegun-
gen für Podeste (Praktikabel),
Schrägen, Treppen und Büh-
nengeländer

■ DIN ISO 920 Teil 14
Bühnen- und Studioaufbauten,
Podestarten; Sicherheitstechni-
sche Festlegungen für Bühnen-
wagen, frei verfahrbar

■ DIN 18 800 Teil 1
Stahlbauten; Bemessung und
Konstruktion

■ DIN 18 800 Teil 7
Stahlbauten; Herstellen,
Eignungsnachweise zum
Schweißen

■ DIN 50 049
Bescheinigungen über 
Werkstoffprüfungen

■ DIN 56 912
Sicherheitstechnische Anforde-

rungen für Bühnenlaser und 
Bühnenlaseranlagen

■ DIN 56 920 Teil 1 bis 7
Theatertechnik; Begriffe

■ DIN 56 921 Teil 1
Prospektzüge für Gesamtbelas-
tung bis max. 3000 N

■ DIN 56 921 Teil 11
Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prüfung, Pro-
spektzüge für Gesamtbelastung
bis max. 3000 N

■ DIN 8331
Spleiße für Faserseile

■ DIN 83 325
Hanf-Seile

5. VDE-Bestimmungen
(Bezugsquelle: 
VDE-Verlag, Bismarckstraße 33 
10625 Berlin)

■ DIN VDE 0100
Bestimmungen für das Errichten
von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000
Volt,

■ DIN VDE 0100 Teil 410
Errichten von Starkstromanla-
gen mit Nennspannungen bis
1000 V; Schutzmaßnahmen;
Schutz gegen gefährliche Kör-
perströme

■ DIN VDE 0100 Teil 728
Errichten von Starkstromanla-
gen mit Nennspannungen bis 
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1000 V, Ersatzstromversor-
gungsanlage

■ DIN VDE 0105
Bestimmungen über den Betrieb
von Starkstromanlagen

■ DIN VDE 0108 Teil 1+2
Starkstromanlagen und 
Sicherheitsstromversorgung 
in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen; 
Allgemeines; Baurechtliche
Regelungen

■ DIN VDE 0551
Bestimmungen für 
Sicherheitstransformatoren

■ DIN VDE 0661
Ortsveränderliche Schutzein-
richtungen zur Schutzpegel-

erhöhung für Nennwechsel-
spannung

■ DIN VDE 0800 Teil 2
Fernmeldetechnik

■ DIN VDE 0805
Sicherheit von Datenverarbei-
tungs-Einrichtungen

■ DIN VDE 0837
Strahlungssicherheit von Laser-
Einrichtungen; Klassifizierung
von Anlagen, Anforderungen,
Benutzer-Richtlinien

■ DIN VDE 0860
Sicherheitsbestimmung für 
netzbetriebene elektronische
Geräte und deren Zubehör 
für den Heimgebrauch und 
ähnliche allgemeine Anwen-
dung
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Betriebssichere und 
vorschriftsgemäße Ausführung 

der anzuschließenden elektrischen
Betriebsmittel?1

Anschlussmaßnahme 
für ortsveränderliche 

elektrische Musikanlagen

Überprüfung des Anschlusses
mit geeignetem Prüfgerät

(Schutzleiter spannungsfrei?)

keine zusätzlichen 
Maßnahmen erforderlich

RFA-Mikrofone anschließen 
über galvanisch getrennte 
Mikrofontrennverstärker

Musikgerätekombination an einem Trenntrafoanschluss mit:
– Potentialausgleich über Schutzleitersteckvorrichtung 

mit vorausgehender Schutzleiterdurchgangsprüfung oder 
– separatem sichtbaren Potentialausgleich der Gehäuse

Überprüfung der Schutzmaßnahme vor 
Inbetriebnahme durch E-Fachkraft oder elektrotechnisch

unterwiesene Person mit geeignetem Prüfgerät

Anschluss über Fehlerstromschutzeinrichtung
I  N ≤ 30 mA2

Maßnahme erforderlich

Beschaffenheit der Betriebsmittel
(z.B. Verstärker und deren 

angeschlossene Musikinstrumente,
Mikrofone und Lautsprecher

Ist Rundfunkanstalt
Veranstalter?

Verantwortung für Netzanschluss

Funktionserdung zulässig

Vorzugsweise Trenntrafo
möglich?3

Je ein Trenntrafo für ein 
elektrisches Betriebsmittel3 Trenntrafokompakteinheit mit

Sekundärausgang für jedes 
elektrische Betriebsmittel

ja

nein

ja

ja

nein

nein
(leistungsbedingt)

1 Überprüfung des Gerätes auf ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand durch
Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person mit geeignetem Prüfgerät

2 DIN VDE 0664 T. 1
3 DIN VDE 0551 T. 1
4 DIN VDE 0100 T. 410

Anhang 3

Anschluss ortsveränderlicher elektrischer Musikanlagen
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Ihre regional zuständigen Bezirksverwaltungen für Fragen und Mitteilungen zur Prävention einschließlich
Seminarinformationen, Rehabilitation, Versicherungsschutz (einschließlich freiwilliger Versicherung und
Auslandsunfallversicherung) sowie Veranlagung und Veränderung von Unternehmen: 

Ihre Akademien für
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz:

Seminarinformationen erhalten Sie
von Ihrer regional zuständigen
Bezirksverwaltung 
(siehe linke Spalte) oder 
www.vbg.de/seminar/

Akademie Dresden
Königsbrücker Landstraße 4c
01109 Dresden-Klotzsche
VBG-Büro Tel.:   0351  88923-0
VBG-Fax: 0351  8834934
Hotel-Tel.: 0351  4573000

Sporthotel Schloss 
Gevelinghausen
Schlossstraße 1
59939 Olsberg
VBG-Büro Tel.:   02904  9716-0
VBG-Fax: 02904  9716-30
Hotel-Tel.: 02904  803-0

Hotel Schloss Lautrach
Sandtnerstraße 4
87763 Lautrach
VBG-Büro Tel:   08394  92613
VBG-Fax: 08394  1689
Hotel-Tel.: 08394 910-0

Hotel Schloss Storkau
Im Park
39590 Storkau
VBG-Büro Tel.: 039321  531-0
VBG-Fax: 039321  531-23
Hotel-Tel.: 039321  521-0                      

Ihre Abteilung für
Beitragsfragen:
Tel.: 040  5146-2940
Fax: 040  5146-2771, -2772, -2834,

-2874, -2876 oder -2879

Ihre Prüf- und Zertifizierungs-
stelle für die Prüfung und
Zertifizierung von Arbeitsmitteln:
Fachausschuss Verwaltung, 
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg 
Tel.: 040  5146-2775
Fax: 040  5146-2014

Hauptverwaltung
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg
Postanschrift: 22281 Hamburg 
(Großkunden-PLZ)
Tel.: 040  5146-0 (Telefonzentrale)
Fax: 040  5146-2146/5110130
Call Center:  040  5146-2940

www.vbg.de

Wir sind für Sie da!

Bezirksverwaltung 
Bergisch Gladbach
Kölner Straße 20, 
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204  407-0
Fax: 02204  1639

Bezirksverwaltung Berlin
Markgrafenstraße 62, 10969 Berlin
Tel.: 030  77003-0
Fax: 030  7741319

Bezirksverwaltung Bielefeld
Nikolaus-Dürkopp-Straße 8 
33602 Bielefeld
Tel.: 0521  5801-0
Fax: 0521  61284

Bezirksverwaltung Dresden
Schützenhöhe 26, 01099 Dresden
Tel.: 0351  8145-0
Fax: 0351  8145-109

Bezirksverwaltung Duisburg
Solinger Straße 18, 45481 Mülheim
Tel.: 0208  9937-0
Fax: 0208  460218

Bezirksverwaltung Erfurt
Parsevalstraße 2, 99092 Erfurt
Tel.: 0361  2236-0
Fax: 0361  2253466

Bezirksverwaltung Hamburg
Friesenstraße 22, 20097 Hamburg
Tel.: 040  23656-0
Fax: 040  2369439

Außenstelle Schwerin
Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Tel.: 0385  5009-0
Fax: 0385  5009-105

Bezirksverwaltung Ludwigsburg
Elmar-Doch-Straße 40
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141  919-0
Fax: 07141  902319

Bezirksverwaltung Mainz
Isaac-Fulda-Allee 3, 55124 Mainz
Tel.: 06131  389-0
Fax: 06131  371044

Bezirksverwaltung München
Ridlerstraße 37, 80339 München
Tel.: 089  50095-0
Fax: 089  5024877
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Servicenummer
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: 12 Cent/Min.
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